
v.
Schlußschrift

in Sachen

der Herrn Fürsten von Lichtenstein, Klager jetzt Appellanten

gegen

den Herrn Fürsten von Kaunitz Rietberg, Verklagten jetzt

Appellaten.

8 , i.

^ ie Grafschaft Rietberg wurde dem Landgrafen von Hessen 1456 von dem Grafen
von Rietberg zu Lehn aufgetragen.

Als der Mannftamm der Grafen von Rietberg im Jahre 1562 mit dem

Grafen Johann erlosch , verglich sich dessen Wittwe mit dem Lehnsherrn 1565 dahin,

daß das Lehn zwar als heimgefallen angesehen , den beiden Töchtern des Grafen Johann,

Armgard und W al bürg aber , gegen Erlegung von 12,000 Thlr . , zu rechtem Erb¬

mannlehn für sie und ihre männlichen Leibeslehnserben , und in Ermangelung dieser den

Töchtern verliehen wurde.

Von diesen beiden Töchtern starb die Gräsinn Armgard ohne Descendenz;
die Gräsinn Walburg aber vermählte sich mit dem Grafen von Ostfriesland,
und ward unter den gedachten Bedingungen mit der Grafschaft Rietberg belehnt.

24 *
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In dieser Ehe wurden nun zwei Töchter erzeugt , von denen die eine , Sabina

Eatharina, sich mit dem Grafen Johann von Ostfriesland, die andere,
Agnes, mit dem Grafen Gundaccar von Lichtenstein vermählte.

Beide suchten die Belehnung bei den Landgrafen von Hessen nach , welche diese
jedoch nach dem Inhalte der früheren Lehnbriefe zu ertheilen verweigerten , und solche
nur zu rechtem Erbmannlehn ertheilen wollten.

Es entstand hierdurch ein Rechtsstreit zwischen dem Lehnsherrn und dem Vasal¬
len , welcher zwischen den Söhnen der Gräfinn Sabina Eatharina von Ostfries-
land und der Landgräfinn Amalia Elisabeth von Hessen 1645 dahin verglichen
wurde , daß jenen , gegen Erlegung von 16,000 Thlr . , die Belehnung für sich und ihre
Leibeslehnserben männlichen und weiblichen Geschlechts , jedoch so , daß die Söhne den

Töchtern Vorgehen , und die letztem erst nach gänzlichem Erlöschen des Mannsstamms
lehnsfähig seyn sollten , ertheilt wurde.

§ . 2.
Die Nachkommen der an den Grafen Gundaccar von Lichte rrst ein ver¬

mählten Gräfinn Agnes von Ostfriesland nahmen an diesem Vergleiche keinen

Theil , meldeten sich auch nicht bei mehreren späteren Lehnsfällen . Als aber im Jahre
1690 der Mannsstamm der Grafen von Ostfriesland mit Franz Adolph Wilhelm
erlosch , und dessen Bruders Tochter , Maria Ernestine Francisca, Gräfinn von

Ostfriesland und Rietberg , nachmals vermählte Gräfinn von Kaunitz, im Jahre
1692 jedoch nach dem Inhalte der früheren Lehnbriefe , allein be¬

lehnt wurde , erhob das Fürstliche Haus Lichtenstein hiergegen Klage , wurde aber

hiermit 1702 r,r , auch 1714 zurückge¬
wiesen.

> -

§ . 3.
Als die Fürsten von Lichtenstein gegen diese Entscheidung hiernächst das

r>r einwendeten , und Kaiser Carl eine Ver¬

gleichscommission ernannte , erhielt jener Rechtsstreit dadurch seine Erledigung , daß am
18ten Februar 1726 ein Vergleich unter den Partheien abgeschlossen wurde . Nach
Ausweise desselben begaben sich:
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1) die Fürsten von Lichtenstein aller Rechtsmittel gegen die ergangene
Entscheidung , und erkannten die Gräfinn von Kaunitz - Rietberg für die wahre
Nachfolgerinn und Erbinn der Grafschaft Rietberg an , wogegen /

2 ) nach dem Erlöschen des Kaunitzschen Mannsstammes dem Fürstlich
Lichtensteinischen Hause die Succession in die Grafschaft Rietberg dergestalt zugestanden
wurde , daß auch nach Abgang des Lichtensteinischen Mannsstammes , dessen weib¬

liche Descendenz vor den weiblichen Descendenten der Grafen Kaunitz succediren sollte,
wenn schon unter diesen ein sich finden möchte.

3) Die Fürsten von Lichtenstein verpflichteten sich , den von Kaunitz¬
schen Erbtöchtern , welche ohne diesen Vergleich zur Succession gelangt seyn würden,
eine Abfindung von 100,000 Rthlr . zu bezahlen.

4) Die Gräfinn von Kaunitz verpflichtete sich , zu der Erlangung der lehns¬
herrlichen Einwilligung und Simultaninvestitur möglichst mitzuwirken , behielt sich aber

für den Fass , daß solche nicht zu erlangen wäre , nicht nur alle ihre Rechte , namentlich
die Successionsrechte ihrer weiblichen Descendenz nicht allein vor, sondern stipulirte zu¬
gleich , daß die L i chtensteinsche Renunciation auch in diesem Falle bei Kräften blei¬
ben sollte.

5) Würde der lehnsherrliche Consens und die Simultaninvestitur erlangt , so
sollte die Ausschließung der Kaunitzschen Töchter doch nur in dem Falle , wenn der

, Kaunitz sehe Mannsstamm vor dem Lichten steinschen Mannsstamme erlöschen möchte,
nicht aber in dem Falle eintreten , wenn der Li chtensteinsche Mannsstamm vor dem

Kaunitzschen Mannsstamme ausginge.

6) Das Fürstlich L ich t enste insche Haus räumte dagegen dem Gräflich
Kaunitzschen Mannsstamme , und eventuell auch der männlichen Descendenz der Grä¬

finn von Kaunitz - Rietberg aus einer etwanigen zweiten Ehe für den Fall , daß
der Fürstlich L i chtensteinsche Mannsstamm vor dem Mannsstamme des Gräflich
von Kaunitzschen Hauses erlöschen möchte , die Succession in die Mährische Fideicom-
mißherrschaft Steinitz nach Primogeniturrecht mit Ausschließung der Töchter des Lich-
tensteinschen Hauses , jedoch mit dem Vorbehalte ein , daß diese Concession erst dann
Kraft und Verbindlichkeit erhalten sollte , wenn vorher das Lichtensteinfche Haus
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den lehnsherrlichen Konsens und die Simultarrinvestitur erhalten haben würde , wogegen

umgekehrt den Fürsten von Lichtenstein die Succession in die Grafschaft Rietberg

nicht zustehen sollte , bis die wegen der Fideicommißherrschaft Steinitz nöthige Kaiser¬

liche Konfirmation aus der Böhmischen Hofkanzlei erfolgt seyen würde.

§ . 4 .

Dieser Vergleich erhielt am 26sten April 1726 die Kaiserliche und im nämlichen

Jahre die Königlich Böhmische Bestätigung.

Der Lehnsherr genehmigte den Vergleich ebenfalls:

so viel derselbe die Rietbergische Lehnsgerechtsame der Frau Gräfinn

von Kaunitz und deren Descendenz , nach deren männlichen Namensab-

gange aber die gleichmäßige Lehnsfolge der Herrn von Lichtenstein mit

ewiger Ausschließung der Gräflich von Kaunitzschen Erben angehe,

jedoch nur zu dem Zwecke einer dem Fürsten von Lichtenstein für ihn und dessen

Stammvettern nor -a ertheilten Eventual, - Belehnung für den in dem Ver¬

gleiche ausgedrückten Fall.

8 - 5.

Bei der Errichtung des Königreichs Weftphalen ward die Grafschaft Rietberg

demselben durch die Decrete des Französischen Kaisers vom 18ten August und 7Len

December 1S07 einverleibt , und der Französisch - Westfälischen Gesetzgebung unter¬

worfen.

§ . 6.

Durch das Westfälische Decret vom 28sten May 1809 wurden alle und jede
in dem Umfange des Königreichs belegnen Lehen , und insbesondere diejenigen , über

welche dem Kaiser und Reich , oder auswärtigen Souverains die Lehnsherrschaft zuge¬

standen hatte , allodificirt . Zugleich wurden alle Rechte der Lehnssuccession aufgehoben,
und den in dem Französischen Gesetzbuche über die Erbfolge enthaltenen Vorschriften

unterworfen , jedoch mit der Modifikation , daß die Lehnfolge noch einmal Statt finden

solle , und zwar zu Gunsten
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1) desjenigen , oder derjenigen , welche zur Zeit der Bekanntmachung des ge¬

dachten Decrets bereits geboren , und unmittelbar zur Lehenfolge berechti¬

get waren;

2 ) der noch zu erzeugenden , zur Lehenfolge berechtigten Descendenten der Le¬

henbesitzer , wie auch der zur Zeit der Publication des gedachten Decrets

bereits lebenden Descendenten , wenn sie Kraft des Repräsentationsrechts in

die Stelle ihrer verstorbenen Eltern rücken;

3 ) in der Seitenlinie zum Besten der schon gebornen oder noch zu erzeugenden
Kinder , welche Kraft des Repräsentationsrechts in die Stelle ihrer verstor¬
benen Eltern , die zur Zeit der Publication des Gesetzes die nächsten Lehn¬

folger waren , rücken.

8 - 7 .

Durch das zum Gesetze erhobene Gutachten des Staatsraths vom 9ten Januar

1898 ward ferner festgesetzt , daß kraft des 896sten Artikels des TVa/io/eon die

sideicommissarischen Substitutionen nicht weiter bestehen , daß demnach der nächste Fidei-

commißerbe , welcher schon vor dem Iften Januar 1808 geboren , noch zur Succession

gelangen solle , jedoch nur Er allein , und dergestalt , daß ihm die völlig freie Verfügung
über die Güter zustehe.

8 - 8.

Zur Zeit der Publication der gedachten Gesetze besaß der Fürst Dominicus

Andreas von Kaunitz - Rietberg die Grafschaft Rietberg. Als dieser am

24sten November 1812 mit Tode abging , succedirte ihm sein Sohn , der Fürst Aloys

von Kaunitz - Rietberg.

8 - 9.

Dieser behauptet , gestützt auf die gedachten Gesetze, daß die Successionsrechte

der Fürstlich Lichtenstein sehen Familie erloschen , und die Grafschaft Rietberg in

seinen Händen freies Eigenthum geworden sey.



Die Fürsten von Lichtenstein behaupten dagegen das Fortbestehen ihrer Suc-

cessionsrechte und haben in einer am Isten September 1822 gegen den Fürsten von

Kaunitz - Rietberg angestellten Klage darauf angetragen:

ihr Successionsrecht in die Grafschaft Rietberg für gültig , den Beklagten
aber für schuldig zu erklären , sich die Eintragung desselben in die Hypothe¬

kenbücher gefallen zu lassen.

8 - 10.

Nachdem die Kläger mit dieser Klage durch das Erkenntnis den

24sten Januar 1827 unter Verurtheilung in die Kosten abgewiesen sind , haben diesel¬
ben das Rechtsmittel der Appellation eingewendet , und zur Rechtfertigung ihrer gegen den

ganzen Inhalt des Erkenntnisses erster Instanz gerichteten Beschwerden zwei Deductionen

eingereicht , deren Widerlegung der Gegenstand der gegenwärtigen Darstellung ist.

11 .

Nach dem Gesetze vom 9ten Januar 1808 und 28sten März 1809 ist unzwei¬

felhaft , daß die Grafschaft Rietberg , in den Händen des Verklagten freies Eigenthum ge¬
worden ist , mag man nun annehmen , daß die Fürsten von Lichtenstein sich auf das

Recht der Lehenfolge zu stützen , oder sich auf ein sideicommissarisches Successionsrecht zu
gründen berechtigt gewesen seyn.

Denn in beiden Fällen war der Verklagte , als Sohn des Besitzers , der unmit¬
telbar und zur Succession in das Lehn oder Fideicommiß berufene , Nachfolger.

Sowohl die Lehn - als die Fideicommißfolge hatte nur noch einmal zu Gunsten
des Verklagten Statt , und die Grafschaft Rietberg ward , als der Besitzer am 24sten
November 1812 mit Tode abging , nach den klaren Bestimmungen der gedachten Gesetze,
in den Händen des Verklagten freies Eigenthum.

Die Klager haben in dieser Instanz zwar behauptet , daß selbst dann , wenn die

gedachten Gesetze im vorliegenden Falle angewendet werden könnten , eine Allodisication
um deshalb nicht eingetreten sey , theils , weil das Lehn zur Zeit der Publication der ge¬
dachten fremden Gesetze nur auf 4 Augen gestanden habe , und die Allodisication daher
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nach Art . 7 , des Gesetzes vom 28sten März 1808 nicht eingetreten sey ; theils , weil die

Allodification von der Erlegung des Allodisicationszinses abhängig gemacht , diese aber

nicht erfolgt sey.

Diese Einreden sind indeß ganz unhaltbar . Denn

a . enthält der Art . 7 / . e . nur einen Vorbehalt zu Gunsten des Obereigenthü-

mers , keineswegs aber zu Gunsten der Agnaten , in Beziehung derer die agnatische Suc-

cession Art . 5 e . ganz allgemein aufgehoben ist , ohne daß eine Ausnahme wegen der

auf 4 Augen stehenden Lehen gemacht wäre.

b . Es ist gegenseits eingeräumt , daß zur Zeit der Publikation der gedachten Ge¬

setze in dem Fürstlich Kaunitzschen Hause , die Fürsten Dominicas Andreas , Aloys

und der Graf Franz Wenzel von Kaunitz- Rie Lb erg am Leben waren.

Die Kläger behaupten nun zwar , daß letzterer , als Ritter des deutschen Ordens,

nicht successionssähig gewesen sey . Allein diese Einrede ist ohne allen rechtlichen Werth,

da die deutschen Ordensritter zum Kriegsdienste vorzüglich bestimmt , auch vermöge der

Ordensstatuten , insbesondere nach dem Großcapitularschluß von 1679 nicht unfähig zum

Besitze des Eigenthums , vielmehr nur gehindert waren , über ihr Vermögen ohne Geneh¬

migung des Ordensmeisters letztwillig zu disponiren.

S trüb en s rechtliche Bedenken Band 2 . S . 346.

Weber Handbuch des in Deutschland üblichen Lehenrechts Th . 7// . S . 329.

A . L. R . / . 18 . § . 47 . 55.

Der deutsche Orden wurde ohnehin durch das Kaiserlich Französische Decret vom

24sten April 1809 aufgehoben , der Graf Franz Wenzel von Kaunitz - Rie t-

berg war darnach zur Lehenfolge ohne allen Zweifel berechtigt.

e . Endlich waren auch die Fürsten von Lichtenstein belehnt,

und ist daher die Behauptung , daß das Lehn auf 4 Augen gestanden habe , durchaus un¬

begründet.

Eben so unbegründet ist die Behauptung , daß die Successionsrechte der Kläger

um deshalb nicht erloschen seyn , weil der Allodisicationszins nicht erlegt sey.

25

/
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Das Gesetz vom L8ften Marz 1809 hat die Aufhebung des lehnsherrlichen Ober¬

eigenthums so wenig , als der agnatischen Successionsrechte von der Feststellung und Ent¬

richtung der dem Lehensherrn für die Aushebung des lehnsherrlichen Obereigenthums zu
entrichtenden Rente abhängig gemacht . Der Art . 1 , des gedachten Gesetzes hebt das lehns¬

herrliche Obereigenthum vielmehr unbedingt auf , und verwandelt alle Lehen , mit alleini¬

ger Ausnahme der auf 4 Augen stehenden , in freies Eigenthum . Für die Aufhebung des

lehnsherrlichen Obereigenthums ist . nach Art . 10 . des Gesetzes eine jährliche Rente , beste¬

hend in einem Prozente des jährlichen Ertrags , zu entrichten , und haftet diese Rente

als Grundzins auf dem für Allodium erklärten Lehen , dergestalt , daß jeder dritte Besitzer

für dieselbe verhaftet ist. Allein nirgends hat weder das Gesetz vom 28sten März 1809,

noch das Gesetz vom Listen April 1825 , welches die Aufhebung des lehnsherrlichen Ober¬

eigenthums bestätigt , bestimmt , daß die im § . 1 , des Gesetzes vom 28sten März 1809

unbedingt ausgesprochene Allodification so lange nicht eintreten solle , bis die Allodisica-
tionsrente bezahlt sey.

Die allegirten Gesetze ergeben vielmehr im Gegentheile , daß die Entrichtung der

Allodificationsrente eine Zwangspflicht für den Vasallen ist , und daß es keineswegs von

seinem Belieben abhängt , ob er die Lehnsverbindung fortdauern lassen , und den Allodifi-

cationszins nicht entrichten wolle.

Aber auch hiervon abgesehen , liegt der gegenseitigen Behauptung noch ein ande¬

rer Rechtsirrthum zum Grunde . Die Allodificationsrente ist nur zu Gunsten des Lehns¬

herrn für den Verlust des lehnsherrlichen Obereigenthums bestimmt . Ganz unabhängig
von dieser Allodificationsrente sind die agnatischen Successionsrechte . Diese wurden durch
den Art . 3 , des Gesetzes vom 28sten März 1809 mit den obengedachten Ausnahmen auf¬

gehoben , ohne daß .in diesem Gesetze oder in der dasselbe bedingt bestätigenden Preußi¬

schen Verordnung vom Ilten März 18 ? 8 das Fortbestehen , oder die Aufhebung der

agnatischen Successionsrechte durch die Entrichtung des Allodisicationszinses bedingt wäre.

Da nun die gegenseits vertheidigte Ansicht:

„ Daß die Aufhebung der agnatischen Successionsrechte von der Entrichtung

„ der Allodificationsrente abhängig sey/"
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in Sachen der Grafen von Oeynhausen gegen den Grafen von Schulenburg

durch drei conforme UrLheile verworfen ist , so wird es überflüssig seyn , diesen PuncL

annoch einer weitern Erörterung zu unterwerfen.

8 - 12.

Die Bestimmungen der Westfälischen Gesetze vom 9ten Januar 1808 und vom

28sten März 1809 sind seit der Wiedereinführung der vaterländischen Gesetzgebung durch

die Verordnung vom Ilten März 1818 bestätigt.

Der § . 1 , dieses Gesetzes bestimmt ausdrücklich , daß diejenigen Lehen und Fidei¬

kommisse , welche vor dem Isten Januar 1818 nach dem Inhalte Westfälischer oder

Französischer Verordnungen bereits völlig aufgehoben , und in freies Eigenthum gewandelt

waren , auch fernerhin freies Eigenthum bleiben sollten.

8 . 13.

Kein Zweifel demnach , daß das Recht der Kläger erloschen ist , wenn die Gesetze

vom 9ten Januar 1808 , 28sten März 1809 und Ilten März 1818 auf den vorlie¬

genden Fall anwendbar sind . Dieses wird von den Fürsten von Lichtenstein aber be¬

stritten . Sie behaupten:

1 ) daß die Westfälische Gesetzgebung auf die Grafschaft Ri et b erg überhaupt

nicht anwendbar sey , weil dieselbe nicht rechtsgültig dem Königreiche West¬

falen einverleibt worden;

2 ) Daß die Gesetze vom 9Len Januar 1808 und vom 28sten März 1809 un¬

gültig seyn , weil solche ohne Zuziehung der Stände des Königreichs erlas¬

sen worden;

3) daß aber auch abgesehen hiervon , jene Gesetze um deshalb auf den vorliegenden

Fall nicht angewendet werden könnten , weil die Successionsrechte der deutschen

Fürsten dem Privatrechte nicht unterworfen seyn;

4 ) daß ihre Successionsrechte durch den Art . 34 . der Rheinbundesacte Vorbe¬

halten und bestätigt seyn;
S5*



196

5) daß die Westfälischen Gesetze vom 9Len Januar 1808 und 28sten Marz
1809 jeden Falls durch den Art . 14 . der deutschen Bundesacte in Beziehung

auf die Standesherrn erloschen seyn;

6 ) daß der Vergleich vom 18ten Febr . 1726 einen Erbvertrag enthalte,

welcher durch die Westfälischen Gesetze nicht aufgehoben;

7 ) daß ihr Successionsrecht , wenn solches auch durch die fremden Gesetze aufge¬

hoben , doch durch einen späteren Vertrag wieder hergestellt worden sey.

Die Prüfung dieser Einreden wird ergeben , daß keine derselben rechtlichen

Werth habe.

§ . 14.

Die Kläger behaupten zuerst , daß die Grafschaft Ri etberg nicht auf völker¬

rechtlich gültige Weise dem Königreiche Westfalen einverleibt , und daß dem zur Folge
die Westfälische Gesetzgebung auf die Grafschaft Rietberg nicht anwendbar sey.

Der letzte Satz würde selbst dann falsch seyn , wenn auch der erste richtig wäre.

Denn auch die Gesetze und die Verordnungen einer Regierung ^ / « eto haben so lange

Gesetzeskraft , und ihre Wirksamkeit dauert so lange fort , bis sie von der neuen Regie¬

rung aufgehoben sind.

Das Wesen der Staatsgewalt ist unabhängig von dem Wechsel seiner zeitlichen

Inhaber und unabänderlich . Der Staat selbst ist das unwandelbare Subject der durch

Regierungshandlungen erzeugten Rechte und Verbindlichkeiten , welche unabhängig von der

Person des Regenten von jedem , aus was immer für einen Titel eingetretenen Regie¬

rungsnachfolger erfüllt werden müssen.

Pfeiffer: In wiefern sind Regierungshandlungen eines Zwischenherrschers

verbindlich S . 75.

So wenig der Staat selbst mit der Person des Regenten stirbt oder verändert

wird , so wenig kann sich durch einen Personenwechsel eine Veränderung in der Wirksam¬
keit der Regierungshandlungen ereignen . Was der Regierungsnachfolger in Beziehung

aus solche Handlungen vorzunehmen berechtigt sey , kann nicht nach dem Personalverhält-



197

nisse , in welchem derselbe zum Vorgänger steht , bestimmt werden ; sondern nach dem Real¬

verhältnisse allein , mithin nach den bestehenden positiv conftitutionellen oder allgemeinen

rechtlichen Normen für die Ausübung der Staatsgewalt . — Daher kann der Eroberer

selbst während des bloßen Eroberungsbesitzes und bevor er noch von den Mächten als

Souverain des eroberten Landes anerkannt ist , demselben eme Verfassung geben und Ge¬

setze erlassen.

Moser: Versuch des neuesten Europäischen Völkerrechts Band H Th . 1.

S . 296.

von Martens: Einleitung in das positive Europäische Völkerrecht §. 275.

Zachariä: über die Verpflichtung zur Aufrechthaltung der Handlungen der

Negierung des Königreichs Westphalen S . 45 u . s.

Während , den Staat in der Idee aufgefaßt , die Macht vom Rechte abhängt,

beruhet im gegebenen Staate das Recht auf der Macht . Wollte man das Gegentheil an¬

nehmen , und die Verpflichtung der Unterthanen , die Anordnungen des zeitlichen Regenten

zu befolgen , von dessen Rechtmäßigkeit abhängig machen ; so müßte man jedem einzelnen

den Gehorsam verweigernden Untcrthan das Recht einräumen , über die Rechtmäßigkeit

der bestehenden Verfassung zu urtheilen , und nach seiner individuellen Ansicht Folge zu

leisten oder nicht.

Zachariä a . a . O.

So wenig dies aber , sollen nicht alle Staatsgebäude untergraben werden , ange¬
nommen werden kann , gleich wenig erscheint der Richter als ermächtigt , die Rechtmäßig-
keit des Erwerbs der obersten Staatsgewalt der Beurtheilyng der Regierungshandlungen
in ihren Wirkungen auf Privatverhältnisse zum Grunde zu legen.

Urtheil des Oberappellationsgerichts zu Cassel vom 27sten Januar 1818 bei

Pfeiffer a . a . O . S . 8.

Die Westphälische Gesetzgebung würde daher selbst dann zu Recht bestehen , wenn

die Regierung des Königreichs Westphalen sich nur im factischen und nicht zugleich im

völkerrechtlichen Besitze der Grafschaft Rietberg befunden hätte.
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§ . 15.

Es kann aber mit Grunde nicht bezweiflet werden , daß die Grafschaft Riet-

berg auf eine nach den Grundsätzen des Völkerrechts gültige Weise dem Königreiche

Westphalen einverleibt ist. Denn Napoleon hat Ri eLberg als eine Eroberung in

Besitz genommen , und solches dem Königreiche Westphalen durch die Constitution vom
15ten November 1807 incorporirt.

Das Eroberungsrecht beruhet bekanntlich aus andern Principien , wie das Civil-

recht , und läßt sich nicht aus gleichen Quellen deduciren , indem dieses durch bestimmte

positive Gesetze festgesetzt ist , jenes aber durch Gewalt und Uebermacht herbeigeführt und

durch Machtsprüche bestimmt wird.

Es ist also keine Eroberung ohne dinen Gewaltzustand denkbar , und - daher eine

ganz unhaltbare Behauptung , wenn die Kläger die Besitznahme Rietbergs um deshalb
für völkerrechtlich ungültig halten , weil solche nur auf dem augenblicklichen Uebergewichte
der Kräfte und einem Machtsprüche beruhe . Dieser Fall tritt bei jeder Eroberung ein.

Die Gültigkeit der Eroberungen hängt nicht von der Rechtmäßigkeit derselben ab.
Man kann daher die Erörterung der Frage:

ob Napoleon völkerrechtlich die Befugniß gehabt habe , die Grafschaft
Rietberg dem Königreiche Westphalen zu incorporiren,

an sich ganz dahin gestellt seyn lassen.

Es kann indeß nicht unbemerkt bleiben , daß Preußen sowohl , (worauf es

hier vor einem Preußischen Gerichtshöfe allein ankommen kann ) als Rußland , jenes durch
den Art . ^ 77/ . des Friedensschlusses vom 9Len July 1807 und dieses durch den Art . m.
des Friedensschlusses vom 7Len Zuly 1807 die Einverleibung Rietbergs in das König¬
reich Westphalen zum Voraus anerkannt habe . Es heißt darin wörtlich:

-7e 7e 77e §r/ ) /rQ//e .56/^ eeckeeä' ^ <2^
«5 . M . / 6 7-OL 7e H / -2 AQue/re 7e / '77öe er ck 'Qttr ^eF e7« r§
Qet ^ e^ eme/rr /?o§>5ecke§ <5. 7l7. 7L/7r/ ?e^ erL^ ^V<2/Jo/eo ?r.
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Wenn nun das Wort unter den hier vorliegenden Verhältnissen nur

auf einen militärischen Besitz bezogen werden kann , weil nur ein solcher sich zur Zeit
des Friedensschlusses über alle Staaten erstreckte , welche das nachherige Königreich West¬
falen bildeten , so war Rietberg hierunter namentlich begriffen , da — wie nicht
allein durch die Anlage 2 , der Appellationsberichtsbeantwortung erwiesen , sondern auch
in der E m m e r i schen Deduction zugestanden wird — Napoleon meh¬
rere Monate vor dem Abschlüsse des Tilsiter Friedens Eroberungsrechte über Rietberg
ausübte , indem die Franzosen rmäihre Alliirten bedeutende Lieferungen in dieser Graf¬
schaft ausschrieben , selbige nach Belieben durchzogen , und sich darin einquartirten . Hat
sie nun auch selbst geraume Zeit , nachdem die Westfälische Constitutionsurkunde sie
als einen Bestandtheil des Königreichs Westfalen bezeichnte , ihre abgesonderte Verwal¬

tung behalten , so relevirt dieses um so weniger , da solches eines Theils mit einem

militärischen Besitze sehr wohl verträglich ist , und bei Organisation neuer Staaten in
der Regel provisorische Verwaltungen beibehalten werden , und da andern Theils die zu
dem Königreiche Westfalen ausersehenen Provinzen , als Braunschweig , Hannover , Hes¬
sen und die von Preußen abgetretenen Gebiete noch eine geraume Zeit nach Constitui-

rung dieses Reichs in dem alten verfassungsmäßigen Zustande verblieben und es dem

Jahre 1808 erst Vorbehalten war , die sämmtlichen Provinzen desselben unter eine Central-

verwaltung zu bringen.

Wenn sich nun aber nach der gegenseitigen Behauptung die damalige Besitznahme
des Kaisers Napoleon, auch über die Fürstlich Lippischen und die Waldeckischen Lan-

destheile erstreckte , und sich in gleicher Art , wie in der Grafschaft Rietberg durch Aus¬

schreibungen von Lieferungen , Einquartirungen n . s. w . offenbarte , so kann hieraus
nach einem richtigen Urtheile in Absicht auf den vorgedachten Friedensartikel nichts wei¬
ter gefolgert werden , als daß von Preußen und Rußland zugegeben wurde , auch diese
kleinen Staaten mit Westfalen zu verbinden , und daß die Aufnahme derselben in den

Rheinischen Bund und die Erhaltung ihrer Selbstständigkeit sich nur als eine besondere
Begünstigung Napoleons gegen die Fürsten jener Länder darstellt.

Die Jncorporation Rietberg s in das Königreich Westfalen erscheint demnach
in Beziehung auf Preußen von Anfang an , als rechtsgültig , da dieses solche zum Vor¬
aus durch den allegirten /^/// . Art . des Tilsiter Friedens , so wie öurch den Art . H.

dieses Friedensschlusses:
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zum voraus genehmigt hat.

§ . 16.

Man kann von einer weiteren Prüfung dieser Frage daher um so unbedenklicher

absehen , da die Jncorporation Rietbergs jeden Falls dadurch völkerrechtliche

Gültigkeit erlangt hat , daß die Fürsten dieses Landes sich der Westfälischen Regierung

unterworfen , und sammt den Unterthanen der Grafschaft Riet b erg die Huldigung ge¬

leistet haben , wie gegenseits theils anerkannt ist , theils durch die Anlage 2 der Beant¬

wortung des Appellationsberichts beurkundet wird ; daß das Königreich Westfalen , mit¬

hin auch dessen einzelne Bestandteile , von allen Continentalmächten anerkannt sind , daß

sogar die Appellanten selbst durch ihren Beitritt zum Rheinbunde das Königreich West¬

falen , mithin selbstredend auch die integrirenden Theile desselben anerkannt haben.

Die Gründe , welche die Appellanten hiergegen angeführt Haben , sind in der

That ohne allen rechtlichen Werth.

Sie stützen sich vorab darauf , daß der Kaiser Napoleon in einer dem Reichs¬

tage zu Regensburg im Jahre 1806 übergebenen Note die Souveränität aller deutschen
Länder anerkannt habe.

Es ist indeß augenfällig , daß eine im Jahre 1806 dem Reichstage zu Regens¬

burg übergebene Note ganz unerheblich bei der Beurtheilung der Frage ist , ob die am

15Len November 1807 erfolgte Vereinigung der Grafschaft Ri eLb erg mit dem König¬

reiche Westfalen nach den Grundsätzen des Völkerrechts zu Recht bestehe. Es folgt
daraus nichts , als daß der Fürst von Kaunitz die Grafschaft Rietberg 1806 als

Souverain besaß , und daß Napoleon diese Souverainität damals anerkannte . Es

kann dieses aber selbstredend gar keinen Einfluß auf die Gültigkeit der späteren , von
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den Fürsten des Landes , den Unterthanen und den Continentalmächten anerkannten Er¬

oberung haben.

Wenn die Appellanten ferner behaupten , die Subjection des Fürsten von Kau-
-nitz - Rietberg unter die Souverainität Westfalens könne ihnen als Agnaten nicht
entgegenstehen , so ist auch diese Einrede ganz unhaltbar , da der Chef des Licht en¬
stein schen Hauses das Königreich Westfalen eines Theils anerkannt hat , die Zustim¬
mung der einzelnen Glieder dieses Hauses aber nach bekannten Grundsätzen des Staats-

rechts nicht erforderlich war ; andern Theils zur Gültigkeit einer Eroberung nicht einmal
die Einwilligung des verdrängten Herrschers , noch viel weniger aber der Agnaten noth-
wendig ist.

Wäre eine Anerkennung der Eroberung von Seiten des verdrängten Herrschers
zum Rechtsbestande der vom Eroberer vorzunehmenden Negierungshandlungen erforderlich,
so würde , da vermöge des Rechts des eigenen Gerichts über die Rechtmäßigkeit des

Krieges jeder darin befangene Souverain nur selbst Richter ist , auch jetzt ein Verzicht
des nun vertriebenen , doch vom Volke und den Mächten des Festlands einst anerkannten
Königs von Westfalen nöthig seyn , und daraus würde folgen , daß selbst in den neue¬
sten Zeiten Thronen dies - und jenseits der Meere von den jetzt regierenden Dynastien
unrechtmäßig besessen würden . Im directen Widerspruche ist dieser Grundsatz auch mit
der älteren und neuesten Völkerrechtspraxis . Nie haben die Stuarts auf den Englischen
Thron verzichtet , und dennoch hat man zu keiner Zeit die Rechtmäßigkeit der Herrschaft
des daraus anerkannten Hauses bezweifelt . Nie haben die Prinzen der Sächsischen Häu¬
ser in die Abtretung des Herzogthums Sachsen an die Krone Preußens gewilligt ; nie

ertheilten die Oestreichischen Prinzen ihre Zustimmung zur Abtretung der Schlesischen Für-
stenthümer , und dennoch ist die Rechtmäßigkeit des Preußischen Besitzes nie in Zweifel
gezogen worden.

Um wie viel mehr muß die Subjection der Grafschaft Rietberg daher für
völkerrechtlich gültig angesehen werden , da die Besitzer derselben solche anerkannt , dem
neuen Souverain gehuldigt haben , und da ein gleiches Anerkenntniß auch von Seiten
des agnatischen Hauses erfolgt ist. Wollte man annehmen , daß das Anerkenntniß des
regierenden Chefs des Hauses nicht genüge , daß die Rechtmäßigkeit eines erworbenen
Länderbesitzes durch die Anerkennung aller Agnaten des verdrängten Hauses bedingt

26
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werde , dann würde gar manchem Länderbesitze dieser Charakter abgesprochen und die

gefahrvollste Unsicherheit des Lerritorialbesitzes herbeigeführt werden.

Wollte man annehmen , daß die Grafschaft Rietberg nicht gültig mit West-

phalen vereinigt sey ; daß die Eroberung derselben keinen völkerrechtlich gültigen Titel für

Westphalen darftelle , so würde auch der Besitz Preußens unrechtmäßig erscheinen , und die

frühere Souverainität der Grafschaft annoch fortbestehen , und es als die ärgste Jncon-

sequenz erscheinen , daß die Kläger bei einem Preußischen Gerichtshöfe Recht suchen.

8 - 17.

Die Anwendbarkeit der Westfälischen Gesetzgebung auf die Grafschaft Riet¬

berg läßt sich aber auch um deshalb nicht in Zweifel ziehen , weil der Gesetzgeber die

Gültigkeit derselben ausdrücklich anerkannt hat.

Ein solches Anerkenntniß enthält:

1 ) der tz. 3 , des Patents vom 9ten September 1814 , welches für die Graf¬

schaft Rietberg durch das Gesetz vom 25ften May 1818 anwendbar erklärt ist , und

das fremde Recht als gültig für die unter seiner Herrschaft vorgefallenen Handlungen

ausdrücklich anerkannt hat;

2 ) das Gesetz vom Ilten März 1818 , welches die Westfälischen , über die

Lehen und Fideicommisse ergangenen Gesetze anerkannt , und die auf den Grund dersel¬

ben vor dem Isten Januar 1815 wohl erworbenen Rechte bestätigt hat;

3 ) der Art . 25 . des Gesetzes vom 30sten May 1820 , durch welche die An¬

wendbarkeit der Westfälischen Gesetzgebung auf Rietberg ausdrücklich anerkannt wird;

4 ) die Gesetze vom 25sten September 1820 und 21sten April 1825 , wodurch

die Gültigkeit der Westfälischen Gesetze auf alle zum vormaligen Königreiche Westpha¬
len gehörigen Landestheile anerkannt wird.

Die Behauptung der Kläger , daß die Westfälische Gesetzgebung auf die Graf¬

schaft Rietberg überhaupt nicht anwendbar sey , stellt sich demnach als durchaus unbe¬

gründet dar.

i
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§ . 18.

Ebenso unhaltbar ist die Behauptung der Appellanten , daß die Gesetze vom 9ten

Januar 1808 und vom 28sten Marz 1809 um deshalb ungültig seyn , weil solche

ohne Zuziehung der Stände des Königreichs Westphalen erlassen worden.

Es wird diese Behauptung auf die Art . 23 , 24 und 25 der Westfälischen-

Constitution gegründet , welche Folgendes verfügen:

Art. 2 3 . Die im Staatsrathe entworfenen Gesetze sollen den von den Stän¬

den ernannten Commissionen mitgetheilt werden.

Diese Commissionen , deren drei seyn sollen , nämlich eine Finanzcommission , eine Com¬

mission des bürgerlichen Justizwesens , und eine Commission des peinlichen Justizwesens sollen

aus fünf Mitgliedern bestehen , welche in jeder Session ernannt und erneuert werden müssen.

Art. 2 4 . Diese ständischen Commissionen können mit den respectiven Sektionen

des Staatsraths die ihnen mitgetheilten Gesetzesentwürfe discutiren . Die Bemerkungen

besagter Commissionen sollen im versammelten , vom Könige präsidirten Staatsrathe verle¬

sen , und es soll , wenn man es nöthig finden wird, über die Modifikation,

deren die Gesetzesentwürfe für empfänglich gehalten werden , beratschlagt werden.

Art. 2 5 . Die definitiv angenommene Redaktion der Gesetzes - Entwürfe soll

durch Mitglieder des Staatsraths unmittelbar den Standen überbracht werden , welche

nach Anhörung der Beweggründe jener Gesetzesentwürfe und der Berichte der Com¬

mission darüber beratschlagen werden.

Der Wortinhalt dieser Gesetze ergiebt klar , daß den Ständen Hei der Gesetz¬

gebung nur eine berathende Stimme zugcstanden ist. Sowohl der Französische , als der

Deutsche Text lassen hierüber keinen Zweifel zurück. Zwar wollen die Kläger dem Worte
" eine andere Deutung geben , und daraus herleiten , daß den Ständen das

Recht zugestanden habe / die Gesetzesentwürfe durch Resolutionen zu verwerfen . Mein

das Bemühen , die Wortbedeutung des Worts zu verdrehen , muß um so

mehr erfolglos scheitern , da die officielle deutsche Uebersetzung des Gesetzes das Wort

„
" mit „ beratschlagen " übersetzt hat . Man ist daher um so weniger berech¬

tigt , jenem Worte eine andere Bedeutung unterzulegen , da die Zusammenstellung jener

26 *
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Gesetze keine andere Auslegung zuläßt . Der allegirte Art . 24 der Constitution überlaßt
es nämlich lediglich dem Gutbesinden des Königs , die Bemerkungen , welche die Stände
über die Gesetze gemacht haben , zu berücksichtigen.

Es wird über die von den Ständen vorgeschlagenen Bemerkungen berachschlagt
werden:

„ wenn man es nöthig finden wird ."

Deutlicher konnte nzan nicht aussprechen , daß es'
lediglich von dem Willen des Souve¬

räns abhangen solle , welche Rücksicht er auf die Vorschläge der Stände nehmen wolle.

Dieses wird noch durch den Art . 25 der Constitution bestätigt , nach welchem
die definitive Annahme der Gesetze lediglich zu den Vorrechten des Königs gehört,
und den Ständen nur das Recht einer Berathschlagung über die Gesetze zugestanden wird.

Ganz anders würden jene Gesetze gefaßt seyn , wenn den Ständen eine entscheidende
Stimme bei der Gesetzgebung hätte zugestanden werden sollen . Daß es aber die

Absicht Napoleon ' s gewesen sey , die gesetzgebende Gewalt seines Bruders so we¬

sentlich zu beschränken , ist um so weniger zu vermuthen , da die Souveränität der Für¬
sten des Rheinbundes , welchem das Königreich Westphalen einverleibt wurde , durch die

Rheinbundsacte rücksichtlich aller ihrer Staaten anerkannt , und die gesetzgebende Gewalt
im Art . 26 der gedachten Bundesacte namentlich als ein Recht der Souveränität ge¬
nannt wird . Auch in dem Art . 4 der Constitution Westphalens wird die gesetzgebende
Gewalt den Prärogativen der Königlichen Gewalt ausdrücklich beigezählt.

Kein Zweifel demnach , daß die Gültigkeit der Westphälischen Gesetze nicht davon

abhängig ist , ob solche mit Zuziehung der Stände erlassen seyn , da der König mit

souverainer Gewalt regierte , und da der Art . 24 der Constitution es lediglich dem Gut¬

befinden des Regenten überläßt , die Bemerkungen der Stände zu berücksichtigen.

Wollte man das Gegentheil annehmen , so würde der größte Theil der Westphä¬
lischen Gesetze ohne Kraft seyn , da die Stände nur bei sehr wenigen Gesetzen gehört sind.

§ . 19.

Die Diskussion , ob die Gesetze vom 9ten Januar 1898 und 28sten März 1809

rechtsgültig erlassen seyn , ist aber an sich überflüssig , da die Preußische Gesetzgebung die
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Gültigkeit jener Gesetze ausdrücklich anerkannt hat . Das Gesetz vom Ilten Marz 1818

spricht dieses Anerkenntniß H . 1 , auf das deutlichste , wie folgt aus:

diejenigen Lehen und Fideicommisse , welche vor der Einführung unsers All¬

gemeinen Landrechts nach dem Inhalte Westphälischer oder Französischer Ver¬

ordnungen , bereits völlig aufgehoben , und in freies Eigenthum verwandelt
waren , bleiben auch fernerhin freies Eigenthum.

Die Appellanten haben hiergegen nur den nichtsbedeutenden Einwand vorzubrin¬

gen vermocht , daß die Gesetze vom 9ten Januar 1808 und 28sten März 1809 hier
nicht namentlich genannt seyn . Allein diese Einrede ist schon um deshalb nicht zu be¬

rücksichtigen , weil die Westphälische Gesetzgebung außer jenen Gesetzen und dem zum Ge¬

setze erhobenen Staatsrathsgutachten vom 30sten April 1812 keine Verordnungen über

Lehen und Fideicommisse erlassen hat , auch der H . 2 , des gedachten Gesetzes , welcher verordnet:

wenn dagegen nach dem Inhalte jener fremden Verordnungen die Verwand¬

lung in freies Eigenthum erst bei einem künftigen Successionsfall eintre - ,
Len sollte , und wenn dieser vorbehaltene Successionsfall zur Zeit der Ein¬

führung unseres Allgemeinen Landrechts noch nicht eingetreten , wohl aber

stets möglich geblieben war ; so sollen die vor der fremden Gesetzgebung gel¬
tend gewesenen Erbfolgerechte der Agnaten hierdurch von Neuem bestätigt seyn,

eine Bezugnahme auf die Gesetze vom 9ten Januar 1808 und 28sten März 1809 ent¬

hält , welche grade diese Gesetze um so unzweifelhafter im Auge hat , da bekanntlich we¬

der die Bergische , noch die Französische Gesetzgebung die Verfügungen zu Gunsten des

kennt , welche die Westphälische Gesetzgebung in dieser Beziehung er¬

lassen hat.

Ein gleiches Anerkenntniß rücksichtlich des Gesetzes vom 28sten März 1809 ent¬

hält die Verordnung vom 21sten April 1825 § . 1 . 70 u. 73.

Dadurch , daß der Gesetzgeber das Gesetz vom 28sten März 1809 §/ )/ro 1 . / . e.

außer Kraft setzt , erkennt derselbe auf das deutlichste an , daß solches bis dahin als Ge¬

setz gegolten habe . Noch deutlicher enthält dieses Anerkenntniß der H. 70 / . c . wo es

heißt:
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der Allodisi
'
cationszins wird von dem Tage , w o das Westphälische

Gesetz vom 28ften Marz 1809 Gesetzeskraft erhalten hat,
oder vom Tage der sonst vollendeten Modifikation an entrichtet.

Ganz unhaltbar erscheinen demnach die Einwürfe , welche die Appellanten gegen
die gesetzliche Kraft der Westphälischen Verordnungen vom 9ten Januar 1808 und
vom 28sten März 1809 vorgebracht haben , weil diese völlig rechtsgültig erlassen sind,
und jeden Falls dadurch gesetzliche Kraft erlangt haben , daß die vaterländische Gesetzgebung
solche als Gesetz anerkannt hat.

Es bleibt daher hierbei nur noch zu bemerken übrig , daß die Gesetzeskraft die¬

ser Westphälischen Verordnungen bisher ^ bei allen Entscheidungen der Gerichtshöfe , insbe¬

sondere in dem schon oben allegirten Rechtsfalle : in Sachen der Grafen von Oeynhau¬

sen Kläger gegen den Grafen von Schulenburg Verklagten , durch drei gleichförmige
Urtheile anerkannt ist.

tz . 20.

Die Appellanten behaupten ferner , daß die Westphälischen Gesetze vom 9ten Ja¬
nuar 1808 und vom 28sten März 1809 um deshalb auf den vorliegenden Fall nicht an¬

gewendet werden könnten , weil die Successionsrechte der deutschen Fürsten dem Privat¬

rechte nicht unterworfen seyn.

Die Gründe , welche die Appellanten für diese Behauptung anführen , verlieren

indeß alle Bedeutung , weil die Grafschaft Rietberg, wie oben gezeigt ist , auf völker¬

rechtlich gültige Weife mit dem Königreiche Westphalen vereinigt und der Gesetzgebung des¬
selben unterworfen ist.

Eine nothwendige Folge hiervon ist , daß auch die Rechte , welche die Kläger auf
Rietberg zu haben behaupten , nach den Landesgesetzen zu beurtheilen sind . Denn die

Constitution verordnet nicht allein Art . 10 die Gleichheit aller Unterthanen vor dem Ge¬

setze , sondern hebt auch Art . 11 und L2. alle allgemeine und besondere Privilegien ein¬

zelner Personen und Familien auf . Unverträglich mit der Gleichheit vor dem Gesetze, un¬
vereinbar mit der Aufhebung der Privilegien , ist aber die gegenseitige Behauptung , daß
ihr Recht auf die Grafschaft Rietberg den allgemeinen Gesetzen des Königreichs nicht
unterworfen , vielmehr nach besonder « Gesetzen beurtheilt werden solle.
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Der Art . 3 , des Gesetzbuchs Napoleons verordnet ferner:

„ Rechte an unbeweglichen Gütern , selbst denjenigen , welche Ausländer besitzen,

„ richten sich nach den im Königreiche geltenden Gesetzen,

sowie Art . 732:

„ Das Gesetz nimmt bei Bestimmung der Erbfolge keine Rücksicht auf die

„ Natur und den Ursprung des Vermögens ."

Im schneidendsten Widerspruche mit diesen Gesetzen steht die gegenseitige Behaup¬

tung , nach welcher das von ihnen behauptete Successionsrecht nach besondern Gesetzen

beurtheilt werden soll.

Die Appellanten bemühen sich , diese Behauptung aus der Natur und der Be¬

schaffenheit der Besitzungen unabhängiger Fürsten , aus der Reichsversassung und

den Reichsgcsetzen herzuleiten . Allein , da Ri etberg seine Souverainität verloren

hat , dem Königreiche Westphalen einverleibt , und in ein reines Unterthanenverhältniß ge¬

treten ist , da ihm nicht einmal die Rechte eines mediatisirten Fürsten eingeräumt sind,

so kann aus einem nicht mehr bestehenden Verhältnisse kein Grund hergenommen werden,

die Anwendung der Landesgesetze auszuschließen . Es würde bei der großen Allgemeinheit,

mit welcher die Art . 3 und 732 . des verfügen , einer speciellen Ver¬

ordnung bedürfen , wenn die Gesetze in Fällen der vorliegenden Art nicht angewendet wer¬

den sollten . An einem solchen Ausnahmsgesetze fehlt es aber nicht allein gänzlich , vielmehr

bestimmt die Pariser Convention vom 30sten August 1810 das grade Gegentheil in den

Worten:

„ die Fürsten , Grafen und Stände des Reichs, welche Oestreichische

„ Unterthanen geworden sind , genießen fortdaurend , jedoch nur in ihrer Ei¬

genschaft Oestreichischer Unterthanen das Recht in dem Gebiete des Rheini¬

schen Bundes nach den für Fremde bestehenden Landesgesetzen unbewegliche

„ Güter durch Kauf , Erbschaft und Schenkung unter Lebenden oder Tod-

„ ten zu erwerben ."

Deutlicher konnte nicht ausgesprochen werden , daß auch die Succession der subji-

cirten Stände des deutschen Reichs nur nach den im Gebiete des Rheinbundes bestehenden

Landesgesetzen beurtheilt werden solle.
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Wenn die Appellanten sich ferner auf die Verfassung des deutschen Reichs und die

Reichsgesetze beziehen , so kann beides auch nicht im mindesten berücksichtigt werden , da das

deutsche Reich sich schon am 6ten August 1806 aufgelöst hatte , die Reichsgesetze aber

, durch den Art . 2 , der Rheinbundesacte für das ganze Gebiet des Rheinbundes:

Alle deutsche Reichsgesetze , welche Ihre Majestäten und Durchlauchten , die
im vorigen Artikel benannten Könige , Fürsten und den Grafen , ihre Unter-

thanen und ihre Staaten oder Lheile derselben bisher angehen , oder für sie
verbindlich seyn könnten , sollen für die Zukunft in Hinsicht Ihrer benannten

Majestäten und Durchlauchten und des gedachten Grafen , ihrer Staaten und

Unterthanen nichtig und von keiner Wirkung seyn,

und durch den Art . / // . des Gesetzes vom 27sten Januar 1808 für das Königreich West-
phalen insbesondere aufgehoben waren.

Die Behauptung , daß die klägerischen Successionsrechte auf Rietberg nicht
nach den Westphälischen Gesetzen zu beurtheilen seyn , stellt sich demnach um deshalb als

ganz unhaltbar dar , weil dieses Land völkerrechtlich mit Westphalen vereinigt ist , weil
der Fürst in ein reines Unterthanen - Verhältniß getreten ist ; weil endlich die Reichsgesetze
ausdrücklich aufgehoben sind.

Die Kläger haben zur Unterstützung ihrer Behauptung zwar auf das von dem
Königlichen Geheimen Obertribunale in der Anhalt Bernburgschen Successionssache er¬
lassene Erkenntniß Bezug genommen . Allein nicht zu gedenken , daß diese Entscheidung
als nichtig angegriffen ist , und für andere Fälle als Norm nicht dienen kann , ist ent¬
scheidend , daß die Fürsten von Anhalt - Bernburg ihrer Souveränität nicht beraubt sind,
daß Rietberg dagegen in ein reines Unterthanenverhältniß gettcten ist.

Man wurde daher sehr irren , wenn man Gründe , welche aus den Rechten
und Verhältnissen souverain regierender Fürsten - Häuser hergenommen sind , und ohnehin,
wie bekannt , den heftigsten Tadel der Nechtsgelehrten gefunden haben , auf den vorlie¬
genden Fall , wo die Souverainitat verloren ist , der Fürst sich unterworfen und gehul-
diget hat und überhaupt in das Verhältniß eines Unterthanen getreten ist,
den wollte.

anwen-
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8. 21.

Die Appellanten allegiren weiter zur Begründung ihrer Ansprüche den Art . 34.

der Rheinbunds - Acte , welcher bestimmt:

6 ^-2 ?r<L.- et 1^ r,ree§ con/e ^ enê ^enonee/rt , c/r<2t7n?r

, ch ' en27 L'or , ^e^ /?e?"r ^ re^ ,; neee ^ .5en ?^ , <ä tont ^ vrr nekne/

, ,^-orL^ Qrr nr-orn on v̂^ tenci/ 'e /e^ ??renrö ?"e^ c/e /<2 eon/eL/e ^arron

, , ^e//eL - ^n'e/ZeL- >50 ?rk er re//e § ^n ' e//eL - c/or'r-en ^ etne , en eon §e§nenee

/)^e .5e/rr r^nire - /e§ cinor/6' er-enrne/ ^ <̂ e ^neee ^ ron cienren^nnr

„ L'en/L ' ne>5e)"ve>5 , er ôon ?" /e e<2§ L'en/e/nenr on vrenL^NQrk ä F 'ererne^ e

„ /« /nnr '^on on ^«2 L^ <2?re/re , </nr /-o^ ec^e nrn/nrennnr , on rior'r , e?r

„ r^enrn /J^e^enr r^nrre , ^ o^ ec/en e?r ^onvennrne ^e /e^ re^ rror/ 'e^,

„ e^onrnr/re ^ er öre/rL , /e§ <̂ ne/L /e§ ^n^ rrö' c/nort .5 / ?err^enr

„ ,5
'erenei>e .

"

Man darf diese Bestimmung indeß nur genau ins Auge fasten , um zu der voll¬

kommenen Ueberzeugung zu gelangen , daß solche eher für , als gegen den Appellaten spricht.

Die verbündeten Könige , Großherzöge , Herzoge und Fürsten leisten für sich

und ihre Erben einen ganz allgemeinen Verzicht auf jedes jetzt bestehende Recht , wel¬

ches dieselben auf die jetzigen , oder durch den gegenwärtigen Vertrag bestimmten Be¬

sitzungen anderer Glieder der Conföderation haben , oder in Anspruch nehmen könnten.

Diese Verzichtleistung ist ganz allgemein , steht mithin den Klägern , als Mit¬

gliedern des Rheinbundes entgegen , da sie Kraft jenes Verzichtes alle Rechte verloren

haben , welche sie auf die Besitzungen andrer Glieder der Conföderation chatten . Es

kann daher bei der Allgemeinheit , mit welcher jener Verzicht geleistet ist , nur die einzige

Frage entstehen , ob die in dem Schlußsätze enthaltene Ausnahme hier eintrete. Aber

auch hier darf man die Bestimmung' nur genau lesen , um jeden Zweifel darüber zu ent¬

fernen , daß die allegirte Ausnahme hier nicht eintrete:

c/^ort§ er-entne/,5 e?e ^ tt-eee ^ ron eFenrer/T'QNt §en/ § /"e^e^r-e^ , et

/ e c<2>5 §en/e ?n 6?rt on vrenL ^ nrk ä §'eterne ^ e /n /nnr ^on on

, ,/ <2 ö ^crne/re , <̂ r/r / io §>k<Äe nrarntennnk . ou c?ork , en r-e-^ n c/n / ?ne-

27
^ r
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„§ent t/ 'ar'te , / -o^ ee ê/' e/r -ror/r - e ^ ar/rete /e^ te^ r
'toi>eL , ^o?neer>re^

„et ör'
e/r.5 , /e^^^e/L' ct/t^ ck^or

't§ /)ettr-e/rt ^'ete/rck/-e .
"

Es sind folglich nur diejenigen eventuellen Rechte der Nachfolge und nur für den
Fall Vorbehalten:

wenn ein Haus , oder eine Linie erlöschen sollte , welche dermalen die Ge¬
biete , Domainen und Güter , über die sich obgedachte Rechte erstrecken kön¬
nen , als Souverain besitzt , oder vermöge des gegenwärtigen Vertrags be¬
sitzen soll.

Diese Ausnahme tritt demnach weder in subjectiver, noch in objectiver Hinsicht
ein. In ersterer nicht , weil der Vorbehalt nur zu Gunsten der contrahirenden Mächte
gemacht ist , zu denenRietberg gar nicht gehörte ; in letzterer nicht , weil der Vor¬
behalt nur rücksichtlich solcher Besitzungen gemacht ist , welche ein anderer Rheinbunds¬
fürst als Souverain besaß.

Wollte man das Gegentheil annehmen , so würde man nicht allein den deutlichen
Inhalt des gedachten Artikels verletzen , sondern sich auch gegen den Rechtssatz versün¬
digen , daß Verträge nur unter den Contrahenten gelten , dritten Personen aber weder
schaden noch nützen.

§ . 22.

Eben so wenig kann die gegenseitige Behauptung:

daß ihre Successionsrechte durch den Artikel 27 . der Rheinbunds - Acte er¬
halten seyn,

Anspruch auf rechtlichen Beifall finden. Jener Artikel lautet wörtlich , wie folgt:

) , ^ e§ /?^r>ree§ ou eo/nte ^ « etue/te/rre/rt ^eS-/r<2/r§ eo/r§e/-ve^o/rt e/raer/n,
„eo??r?72e ^ o/^ rete / -at/ 'r

'
/Tro/rr

'Q/e et / -/- r
'^ee , tor/§ te§

„e^ee ôtro/r /?o§§ecke/rt /-rar/rte/ra/rt, ar/rn <̂ e tor/§ /e§ L̂ ortr

„ ^erKner^ r^r^ et / eoct« r^ /ro/r e§§entre//e ?/re/rt r/r/re>6/r>5 « /er §ou-

„ve^ar'/rete et ?rotQ/?rm6?rt /e§ ei^ort^ cke ö<2^ e et ?n»^e/rne / r/^^ e/r'etron

„e/r //ratr'e/-e er
'
r-r/e et e/'r/rrr

'
/re/Ze , cke ^rr^r>ckr

'etr'o/r et e?e //o/r'ee
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„/-ö^ re/^ , c/e e/r<2 556 , c/6 //ec/rs , c/s m/'
/reL-

, c/ 'r/wre ^ , c/e L/r//re § 6^

/ eoc/a/eF , c/e ^ /r ^ o/r«F6 et L6/?r///Q/,/eF et /e§

„/'sr/e/r// ^ /// ôr/e/rQ/r ^ 6/6^ c/r^ c/o/7rQ//r6>5 et c/^orr ^ .

, ,/ ^er//">5 c/oz/rK/zreä ' st örs/r ^ ^s/ ŝ/rt tt^>5r//rr/s>5 , ^cr/ac/rr « Z'///r//ot crr/a:

„ c/s/zr/rr/rs^ er /- /6/r§ c/eL'
^// -//rcs ^ cie / ec ///tt/^o/r ^ or/ ^ /« For/u6/-K//rsts

„ c/e /«e/lle//e /7 -̂ c/o/'r/s/rt //a ^ s/ - s/r r/s/-t// c/// /// ŝ>s/rt knarre,- orr §r

, ,/rr/cr//r e/e>§ /// r̂/rssF c/e / cr c/rts //rcr/^o/r /re ^o^ sc/crrt e/ ' r/7r//rerr/- /e >5,

„ arr r̂ c/o//?cr//rsL et öre/rL ' c/e / cr e/a ^ e /« ///// -5 ^ rr-r/eK 'ree , /re

, , ôorr/'/"o/rr /e^ /7/7^ c/o//rar/re § er cZ/ 'o/t,? er/e r/e/rr/rr^ er rr/r ^or/ve/"« ///

„ st/a/rFS/ ' ä /ec eo/r/ee/e/ 'eirro/r , /rr ecr/r/ ê/zre/rr rr/re/reL , §rr/r § rrr/or/'

„ e're ^ /'eec/a/r/e/rre/rr o^ e/"̂ arr /-/"//ree ^ or/ö' / rr ^orr^e/^Qr/rere e/rr i^rre/

„ r/^ ^e r/'orrr/e/rr ^)/« ee§ ."

Die Appellanten bemühen sich nun aus der Bestimmung:

1^ e§ ô/"r/ree§ orr eo//rre,5 aerrre/Ze/zre/rr /"
SA

'/r/r/r .? eo/r ^e/ r̂/e/'o/rr e^rrerr/r,

eo/^ /rre /// -o/z/'rere //rrrr-r
'/no/r/Q/e er /,/^'ve'

e,

herzuleiten , daß das hier gedachte Eigenthum nicht nur den Bestimmungen der Staats-

gesetze ganz entzogen, sondern daß darin auch der Begriff eines Familienfideikommisses
enthalten sey.

Diese Auslegung ist indeß durchaus nicht zu rechtfertigen.

Da die Gebiete der mediatisirten Fürsten ihre Unmittelbarkeit verloren , auch den

Staaten des Rheinbundes subjicirt und incorporirt wurden ; da ferner ausdrücklich fest¬

gesetzt ward , daß die Rheinbundsfürsten diese Gebiete mit voller Souverainität besitzen

sollten,

Art. 18 bis 25 der Rheinbunds - Acte,

so ist die Behauptung , daß die Besitzungen jener subjicirten Fürsten den Gesetzen des

Landes , mit dem sie vereinigt und dessen Souverainität sie unterworfen waren , nicht

unterworfen seyn , eine Absurdität , welche von jeglichem Rechtsgrunde entblößt ist. Es

würde einer ganz ausdrücklichen Bestimmung bedurft haben , wenn die Besitzungen der

mediatisirten Fürsten , ungeachtet ihrer Vereinigung mit andern Staaten und ungeachtet
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der den Rheinbundsfürsten übertragenen Souveränität , den Landesgesetzcn nicht unter¬
worfen seyn sollten.

. Vergebens forscht man aber nach einer solchen Bestimmung , und der Versuch,
ein solches deduciren zu wollen , muß um so mehr erfolglos bleiben , da die
Behauptung sich mit dem Begriffe eines souverainen Staats durchaus nicht vereinigen läßt.

Eben so eitel ist das Bemühen , aus den Worten:

herzuleiten , daß hierdurch der Vorbehalt einer Fideicommißqualität ausgesprochen sey.
Denn diese Auslegung läßt sich vorab nicht aus dem Wortinhalte folgern , da
nronr «/" die von den Eltern herkommenden Güter bezeichnet , und weit entfernt , ein
Fideicommiß anzudeuten , das grade Gegentheil ergiebt , indem der Ausdruck

Erbgüter andeutet.

to/n . / / . 521.

Auch das Römische Recht bezeichnet mit dem Ausdrucke öo/ra /) <rt^r
',/ronr 'a/ra

dessen Chatull - oder Privatgüter , welche ein Eigenthum des Fürsten sind,
sofern derselbe als Privatperson betrachtet wird.

Glück : Erläuterung der Pandecten B . 2 . S . 500.

Die gegnerische Auslegung läßt sich aber auch nicht aus der Absicht der Con-
Lrahenten herleiten , welche augenfällig nur darauf gerichtet war , den mediatisirten Für¬
sten ihre Hausdomainen und ihr Privateigentum zu garantiren.

Die mediatisirten Fürsten sollten alles verlieren , was Staatseigentum und Aus¬
stuß der Souveränität war , dagegen behalten , was ihr Privateigenthum war , oder
als ein '

Ausstuß desselben angesehen wurde . Der Ausdruck 6t
ist daher hier als Gegensatz vom Staatseigenthume genommen , und kann daher die
gegenseits gemachte Auslegung nicht unterstützen.

Wenn ferner in der Deduction des Justizkommissionsraths Kröni g ein Fami-
lienfideicommiß daraus gefolgert wird , daß die den mediatisirten Fürsten im Artikel 27.
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der Rheinbunds - Acte zugesichertcn Rechte untheilbar seyn , so ist eines Theils eine solche
Unteilbarkeit nirgends ausgesprochen , andern Theils folgt eine solche so wenig aus der
Natur der Sache , daß selbst die Länder der regierenden deutschen Fürsten , die Chur-
fürstenthümer ausgenommen , deren Unteilbarkeit durch die goldene Butte festgesetzt ist,
der Theilung unterworfen sind , sofern nicht Hausverträge die Untheilbarkeit bestimmen.
Wären jene Rechte aber auch untheilbar , so folgt doch die Fideicommißqualität nicht aus
der Untheilbarkeit , sondern vielmehr aus dem Verbote der Veräußerung.

Der allegirte Artikel der Rheinbunds - Acte enthält aber weder das Verbot der

Theilung , noch der Veräußerung , vielmehr beweist der Schlußsatz desselben:

Uebrigens können besagte Domainen und Rechte an keinen der Consödera-
tion fremden Staat verkauft , noch auf andere - Art veräußert werden , wenn

sie nicht zuvor dem Fürsten , unter dessen Souveränität sie stehen , angebo¬
ren worden sind,

daß ein solcher Verkauf zulässig sey , daß dem Landesherrn aber das Vorkaufsrecht zuste¬
hen sollte.

Es lag auch gar nicht im Interesse der Fürsten des Rheinbundes , die von ihnen
vertriebenen standesherrlichen Familien zu erhalten , und es läßt sich daher gar nicht den¬
ken , daß sie darauf b.edacht gewesen seyn sollten , Fideicommisse , welche dem Geiste der

Zeit so fremd waren , für die standesherrlichen Besitzungen einzuführen , die, wenn man

solche aus dem Ausdrucke:

folgern will , dann selbst in solchen Familien eintreten müßten , in denen solche vermöge
der Hausverträge gar nicht existirten.

Endlich sind die Fürsten , Grafen und Herrn , denen die im 27sten Artikel der

Rheinbunds - Acte genannten Rechte garantirt sind , in den vorhergehenden Bestimmungen
speciell und namentlich genannt . Der Fürst von Kaunitz - Ri et b erg ist unter diesen
Fürsten aber nicht begriffen . Die gedachte Bestimmung ist auf den vorliegenden Fall
daher um so weniger anwendbar , da die Grafschaft Rietberg durch die Constitution
vom 15Len November 1807 dem Königreiche Westphalen ohne Vorbehalt einverleibt ist,
und da die Pariser Convention vom 30stcn August 1810 ganz ausdrücklich bestimmt,
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daß diejenigen Stande des Reichs , welche Oestreichische Unterthanen geworden feyn , nur
in ihrer Eigenschaft als Oestreichische Unterthanen das Recht genießen sollen , in dem

Gebiete des Rheinischen Bundes nach den für Fremde bestehenden Landesgesetzen unbeweg¬
liche Güter durch Kauf , Erbschaft und Schenkung unter Lebenden und Todten zu erwer¬
ben . . Nach dieser Bestimmung und nach Vorschrift des Artikels 3 des Gesetzbuchs

Napoleons:

„ Rechte an unbeweglichen Gütern , selbst denjenigen , welche Ausländer besitzen,

„ richten sich nach den im Königreiche geltenden Gesetzen"

kann es keinen Augenblick zweifelhaft seyn , daß nur die Gesetze des Königreichs es sind,

welche hier anzuwenden , und daß der Artikel 27 der Rheinbunds - Acte selbst dann , wenn

solcher nach der gegenseitigen Ansicht gedeutet werden könnte , außer Anwendung bleiben

müßte.

§ . 23.

Die Appellanten behaupten ferner , daß die Westphälischen Gesetze durch den Ar¬

tikel 14 der deutschen Bundes - Acte rücksichtlich der standesherrlichen Besitzungen aufgehoben
oder außer Kraft gesetzt seyn.

Die Worte jenes Artikels , worauf sich letztere in dieser Hinsicht beziehen
3 ö .) lauten wörtlich also:

„ Werden nach den Grundsätzen der früheren deutschen Reichsverfassung die

„ noch bestehenden Familienverträge aufrecht erhalten , und '
ihnen die Befug-

„ niß zugesichert , über ihre Güter und Familien - Verhältnisse verbindliche

„ Verfügungen zu treffen , welche jedoch dem Souverain vorgelegt , und bei

„ den höchsten Landesstellen zur allgemeinen Kenntniß und Nachachtung ge-

„ bracht werden müssen . Alle bisher dagegen erlassene Verordnungen sollen

„ für künftige Fälle nicht weiter anwendbar seyn . "

Der Eingang und der Schluß dieser Bestimmung sind es besonders , welche der Gegen-

theil für sich anführt , und welchen er eine solche Deutung zu geben versucht , als seyn

dadurch auch die inzwischen durch die Westphälische Gesetzgebung vernichteten Familienver¬

träge aufrecht erhalten , und es könnten die oben allegirten Westphälischen Verordnungen
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um deshalb nicht weiter zur Anwendung kommen , weil hier von einem künftigen Falle,
nemlich einer künftigen Succession , die Rede sey.

Wäre es in der That die Absicht des Art . 14 der Bundes - Acte gewesen , für die

Vergangenheit zu verfügen , die bestehenden gesetzlichen Verordnungen nicht bloß für die

Zukunft aufzuheben , sondern auch die eingetretenen Wirkungen derselben rückgängig zu
machen , und hierdurch erworbene Rechte zu vernichten , so hätte dies deutlich und aus¬

drücklich erklärt seyn müssen ; denn eine Ausnahme von dem ersten Grundsätze alles Rechts,

daß das Gesetz keine rückwirkende Kraft habe , wenn sie die Gesetzgeber aus Gründen des

allgemeinen Rechts auch wagen dürfen , kann doch niemals vermuthet werden . Allein

weit entfernt , daß die allegirte Bestimmung eine solche Erklärung enthält , berechtigen

vielmehr Grund und Zweck derselben ebensowohl wie die Worte zu der entgegengesetzten

Auslegung . Der Zweck des Art . 14 der Bundes - Acte war den ehemaligen Reichsständen
und Reichsangehörigen , welche seit dem Jahre 1806 mediatisirt waren , gleichförmige

Rechte in den Bundesstaaten zuzusichern.

Man wollte dieselben , so weit es der neue politische Zustand gestattete , für den

Verlust der Rechte entschädigen , welche sie durch den Umsturz der Reichsverfassung erlit¬

ten hatten . Die Zugeständnisse , welche ihnen der Art . 14 der Bundesacte machte , soll¬
ten daher Vortheile und günstige Privilegien für sie seyn.

Wie läßt es sich hiemit vereinigen , daß eben dieser Artikel ihnen zugleich erwor¬

bene Rechte genommen haben soll?

Vielmehr heißt es darin ^Vo. 3 , ausdrücklich:

Es sollen ihnen überhaupt in Rücksicht ihrer Personen , Familien und Be¬

sitzungen alle diejenigen Rechte und Vorzüge zugesichert werden, oder

bleiben, welche aus ihrem Eigenthum e und dessen ungestörtem Genüsse

herrühren , und nicht zu der Staatsgewalt und den höheren Regierungsrech¬
ten gehören.

Wie kann diese Zusicherung dahin gedeutet werden , daß dem Fürsten von Kaunitz
das freie Eigenthum der Grafschaft Ri etberg, welches er unter der Westfälischen

Gesetzgebung erworben hatte , wieder entzogen sey?
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Dies hieße die Zusicherung in ihr GegenLheil verkehren , und man würde hier¬
durch zu einem begangenen Unrechte , welches man einigermaaßen wieder gut zu machen
beabsichtigte , ein zweites hinzugefügt haben . Nur wenn man die mediatisirten Reichs¬
stände ganz in ihre vorigen Rechte wieder eingesetzt hatte , könnte man ihnen ohne Un¬

gerechtigkeit diejenigen Vortheile wieder nehmen , welche sie in Folge ihrer veränderten

Verhältnisse unter der Zwischengesetzgebung erworben hätten . Aber so wenig man jenes
that , so wenig läßt sich vermuthen , daß dieses der Zweck des 'Art . 14 der Bundes - Acte

gewesen sey.

Als zu den Rechten und Vorzügen gehörig , welche jene allgemeine Zusicherung
in sich begreifen sollte , werden hiernächft h . e . einige Privilegien eben um
deshalb besonders und namentlich aufgehoben , weil - es ohne diese namentliche Aufführung
zweifelhaft seyn könnte , ob sie darunter begriffen waren.

Auch hierin sollten also den ehemaligen Reichsständen keine Rechte , welche sie
in ihrem bisherigen Verhältniß gehabt , entzogen , sondern neue Begünstigungen ertheilt
werden . ^

Die oben allegirte Bestimmung L . betrifft die Familienautonomien , das

Recht , die Erbfolge für alle Nachkommen , bis in die spätesten Generationen durch Fami¬
liensatzungen zu reguliren.

Dieses Recht besaß während der deutschen Reichsverfassung sowohl der deutsche
hohe als niedere Güteradel . Es war ihm genommen in den Staaten , wo das Franzö¬
sische Gesetzbuch eingeführt war , und selbst die vor dessen Einführung errichteten Famlien-
verträge waren zum Theil und mit Modisicationen aufgehoben.

Dieses Recht der Autonomie , wie sie" es unter der deutschen Reichsverfassung
besessen hatten , sollte den mediatisirten Reichsstanden zurückgegeben werden , und nach
der Lage , worin sich dieselben befanden, umfaßte diese Herstellung zwei Ge¬

genstände :

1) die Aufrechthaltung der noch bestehenden Familienverträge,

2 ) die Befugniß künftig dergleichen zu errichten.

Hieraus erklärt sich die Fassung der allegirten Stelle des Art . 14 der Bundes - Acte.
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Die noch bestehenden Familienverträge , welche bis dahin den zerstö¬
renden Wirkungen der Französischen Gesetze entgangen waren (weil ihre Auflösung an noch
nicht eingetretene Bedingungen geknüpft war) , sollten für die Zukunft gegen jeden Angriff
geschützt seyn , sollten aufrecht erhalten werden und unangetastet bleiben.

Wollte man dies , wie die Gegner thun , auf die bereits vernichteten Familien¬
verträge beziehen , so müßte man den Worten einen entgegengesetzten Sinn geben . Denn
von demjenigen , was vernichtet ist , kann nicht gesagt werden , daß es noch bestehe,
und nur das Bestehende kann aufrecht erhalten werden.

Wäre es also die Absicht der Bundes - Acte gewesen , auch die durch das Französi¬
sche Gesetz vernichteten Verträge der Art wieder ins Leben zu rufen , so hätte es in der

allegirten Stelle heißen müssen , nicht bloß

daß die noch bestehenden Familienverträge aufrecht erhalten werden,

sondern auch

daß die bereits aufgehobenen Verträge der Art wieder in Kraft treten und

hergestellt seyn sollten.

Allein dies wird nicht gesagt seyn , weil dadurch erworbene Rechte , sowohl dritter Per¬

sonen , als der mediatisirten Reichsstände selbst gekränkt seyn würden , und weil die Wie¬

derverleihung des Rechts der Autonomie nur eine Begünstigung der letztem seyn , nicht
aber eine Kränkung ihrer Rechte enthalten sollte.

Den Mediatisirten - wurde ferner die Befugniß zugesichert , künftig neue verbindli¬

che Verfügungen über ihre Güter und Familienverhältnisse zu treffen , so wie sie dies un¬
ter der Reichsverfassung gekonnt hatten , jedoch mit Genehmigung des Souverains , dem

sie nunmehr unterworfen waren.

Zu dieser Bestimmung wird noch hinzugesetzt:

alle bisher dagegen erlassene Verordnungen sollen für künftige Falle nicht
weiter anwendbar seyn.

Künftige Fälle sind in diesem Zusammenhangs neue Familiensatzungen , zu
deren Errichtung die Mediatisirten von jetzt an wieder befugt seyn sollten , und die dag e-

28
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gen erlassenen Verordnungen sind solche , wodurch diese Befugniß entweder bis
dahin ganz untersagt , oder beschränkt war.

Es heißt den Worten und deren Zusammenhangs Gewalt anthun , und etwas

ganz Fremdartiges einmischen , wenn der Gegentheil die künftigen Fälle von künftigen
Successionsfällen , verstanden wissen will . Denn von der Successi

'
on in die Güter der

'
Mediatisi

'rten (am meisten aus vernichteten Familienverträgen ) ist hier gar nicht die Rede,
sondern von der Befugniß derselben , um von dem gemeinen Rechte abweichende Verord¬
nungen zu errichten , und die dagegen , d . i. diese Befugniß , erlassenen Verordnungen , soll¬
ten nicht weiter anwendbar seyn.

Ganz außer Zweifel setzt dies der Französische Text der Bundes - Acte , denn hierin
heißt es:

/ 6 .5 / o / 5 /k)6 /" / 65 ^ 66//65 66 ^ 6 ^ 666 / t 6 6 6 ^6 f °65 ^/"6 / /2^/ /26 56 /"0 / / ^ ^ //25

6/ ?/ ? //66ö/65 / 65 665 6 L-6/r/ > .

Der Französische Text muß , wenn man ihn auch nur als eine authentische Über¬
setzung ansieht , für die gemachte Auslegung entscheiden.

Daß diese Auslegung die richtige und vom Preußischen Gouvernement angenom¬
men ist , wird endlich bestätigt:

1) durch die Verordnung vom Ilten März 1818 . Diese Verordnung verfügt
allgemein , daß diejenigen Lehen und Fideicommisse , welche nach dem In¬
halte Französischer oder Westfälischer Verordnungen bereits völlig aufgeho¬
ben und in freies Eigenthum verwandelt waren , auch fernerhin freies Ei¬
genthum bleiben sollen.

Litte der Art . 14 . der Bundes - Acte die entgegengesetzte Auslegung , so
stände er dieser Verordnung entgegen , und es hätte in Bezug auf die Stan¬
desherrn eine Ausnahme gemacht werden müssen;

(
'

2) durch die Verordnung vom 30sten May 1820 wegen Ausführung des Edicts
vom 21sten Juny 1815 , die Verhältnisse der Standesherrn betressend.
Hierin ist §. 21 . die Bestimmung des Art . 14 . 56ö / Vo . 3 . / /E ö . der
Bundes - Acte wörtlich ausgenommen , der mit den Worten:

„ Alle bisher dagegen rc ."
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anfangende Nachsatz aber weggelassen , weil er so gestanden , wie oben gezeigt , in der
Thal überflüssig war , da in Preußen keine dergleichen beschränkende Verordnungen erlas¬
sen waren , vielmehr dem Preußischen Adel die Autonomie allgemein zusteht . Hätte aber
jener Nachsatz den Sinn , welchen ihm der Gegner geben will , so durfte er nicht nur nicht
weggelassen werden , sondern es hätte auch hier wenigstens die Folge deutlicher bestimmt
und die Verordnung vom Ilten März ? 818 darnach modificirt werden müssen.

§ . 24.

In diesem Sinne hat das Königliche Ministerium der auswärtigen Angelegenheit
ten den Artikel 14 . der Bundes - Acte auch interpretirt , und an diese Auslegung ist der er¬
kennende Richter in Folge des Gesetzes vom 25ften Januar 1823 gebunden , dergestalt,
daß jene Bestimmung der Bundes - Acte nothwendig in dem Sinne genommen werden muß,
welchen das gedachte Ministerium für den richtigen erklärt hat . Die Gegner behaupten
zwar unter Bezugnahme auf die Allerhöchste Kabinetsordre vom 14ten July 1828 , daß,
der Richter an die Ministerialinterpretation nicht gebunden sey , weil die gedachte Bestim¬
mung der deutschen Bundes - Acte dadurch in die vaterländische Gesetzgebung ! übergegangen,
daß solche in den § . 21 . der Instruction vom 30sten May 1820 ausgenommen sey.

Es wird keiner Erwähnung bedürfen , daß Seine Königliche Majestät nicht gemeint
gewesen sind , den Lauf des Rechts zu hemmen , oder den erkennenden Richter zu binden.
Das Gegentheil annehmen , hieße Hochverrat !) an dem Monarchen begehen , dessen Ge-
rechtigkeitsliebe als der schönste Stein in Preußens Krone glänzt . Daher wird es über¬
flüssig seyn , auf das hierbeigefügte Schreiben des Königlichen Staatsminifterii vom 29sten
September e . Bezug zu nehmen , welches die ausdrückliche Erklärung enthält:

daß Seine Majestät in keiner Art auf den Rechtsstreit über die Grafschaft
Rietberg einzuwirken gemeint sind , vielmehr denselben der richterlichen
Cognition und Entscheidung überlassen.

Die Prüfung der Frage , ob die Ministerialinterpretation des Art . 14 . der Bun¬
des - Acte bei der Entscheidung zum Grunde zu legen sey , fällt daher der richterlichen Beur-

theilung anheim , ohne daß die gegenseits allegirte König ! . Kabinetsordre entscheidet.
28 *
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Bei der Beurcheilung dieser Frage ist nun vorab zu bemerken , daß der Grund

des Gesetzes vom Lösten Januar 1823 selbst dann eintritt , wenn man annimmt , daß der

Artikel 14 . der Bundes - Acte in die vaterländische Gesetzgebung ausgenommen sey.

Aatr '
o ist nämlich:

daß Staatsverträge nach den bei ihrer Schließung zum Grunde liegenden
Motiven , nicht nach allgemeinen Auslegungsregeln interpretirt werden können;

daß die in speciellen Fällen darauf Bezug habenden Entscheidungen der Ge¬

richtshöfe zu einseitigen Interpretationen führen möchten , welche in den Au¬

gen andrer betheiligten Gouvernements als Verletzung der Staatsverträge an¬

gesehen werden , solchergestalt aber in die öffentlichen Verhältnisse störend ein-

greifen dürften ; daß das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten sich

theils im Besitze der dahin einschlagenden Verhandlungen befindet , theils in

den Stand gesetzt ist , eine nähere Kenntniß aller Verhältnisse zu erlangen.

Diese Gründe treten ein , wenn gleich die Bestimmung des Art . 14 . der deutschen

Bundes - Acte in die vaterländische Gesetzgebung ausgenommen ist. Die Ministerialinterpre-
Lation würde daher , wenn man ihr auch keine den Richter bindende Kraft beilegen könnte,

doch schon um deshalb die höchste Berücksichtigung verdienen , weil das auswärtige Mini¬

sterium sich im Besitze derjenigen Verhandlungen befindet , welche der Abfassung der deut¬

schen Bundes - Acte zum Grunde liegen.

Allein es wird sich auch das nicht bestreiten lassen , daß der Richter an die Aus¬

legung des Ministern der auswärtigen Angelegenheiten gebunden ist. Denn dadurch , daß
der Art . 21 . der Instruction vom 30sten May 1820 , die Bestimmung des Art . 14 . der

deutschen Bundes - Acte wiederholte , hörte letztere nicht auf , Bestimmung eines Staats-

Vertrags zu seyn.

Die ganze deutsche Bundes - Acte ist für Preußen als Gesetz publicirt , aber sie hat

dadurch nicht aufgehört , zugleich Staatsvertrag zu seyn.

Wenn demnach eine einzelne Bestimmung derselben in einem Preußischen Gesetze

wiederholt ist , so kann der Sinn dieses Gesetzes doch immer nur nach dem Sinne und
dem Geiste des Staatsvertrages , aus dem solches entnommen ist , interpretirt werden.
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Nimmt man das Gegentheil an , so würde die Ministerialinterpretation eine den
Richter bindende Interpretation des Art. 14 . der deutschen Bundes - Acte enthalten , der Richter
aber bei Auslegung des 21 . der Instruction vom 30sten May 1820 frey seyn. Was soll
dann aber entscheiden , da beide , die Bundes - Acte und die Instruction vom 30sten May
1820 , als Gesetze für Preußen publicirt sind?

Schon dieser Grund dürfte hinreichen, die Behauptung zu widerlegen , der Rich¬
ter sey an die Ministerialinterpretation des Art. 14 . der Bundesacte nicht gebunden , weil
solche in der Instruction vom 30sten May 1820 wiederholt sey.

Entscheidend dürste aber seyn , daß die Behauptung:

der Art. 14 . der Bundes - Acte sey in die vaterländische Gesetzgebung überge¬
gangen ,

theilweise factisch unrichtig ist , indem der Schlußsatz:

Alle bisher dagegen erlassene Verordnungen sollen für künftige Fälle nicht
weiter anwendbar seyn,

in den H. 21 . der Instruction vom 30sten May 1820 nicht ausgenommen ist.

Dieser Satz ist es aber grade , welchen die Kläger dahin deuten wollen , als seyn
dadurch die oben allegirten Westfälischen Verordnungen außer Kraft gesetzt.

Die Entscheidung ist daher allerdings von der Auslegung des Art. 14 . der deut¬

schen Bundes - Acte abhängig.

Da das Gesetz vom 25ften Januar 1823 nun ausdrücklich bestimmt , daß , wenn
der Sinn eines Staatsvertrags zweifelhaft ist , die Gerichte gehalten seyn sollen , vor Ab¬

fassung des Erkenntnisses die Aeußerung des Ministern der auswärtigen Angelegenheiten
einzuholen , und sich darnach bei der Entscheidung zu richten , so kann man mit Grunde
nicht bezweifle » , daß der erkennende Richter bei Auslegung des Art. 14 . der deutschen
Bundes - Acte und des ß . 21 . der Instruction vom 30sten May 1820 an die von dem
Königl . Ministers der auswärtigen Angelegenheiten ertheilte Interpretation gebunden ist.
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§ . 25.

Es kann überdem nicht zugegeben werden , daß der zwischen den Fürstlichen Hau¬
sern von Kaunitz und von Lichtenstein am 28sten Februar 1726 abgeschlossene
Vergleich zu denjenigen Verträgen gerechnet werden könne , deren Erhaltung durch den
Art . 14 . der deutschen Bundes - Acte und den § . 21 . der Instruction vom 30sten May 1820

beabsichtigt ist.

Nicht alle Verträge der standesherrlichen Häuser gehören in den Bereich jener
gesetzlichen Bestimmungen , vielmehr nur eine bestimmte Gattung derselben.

Wollte man annehmen , daß die Erhaltung aller Verträge der standesherrlichen
Familien durch die allegirten Bestimmungen bezweckt sey , so würde man diese schlechter¬
dings auf jeden Vertrag anwenden müssen , den eine stanwsherrliche Familie abgeschlossen hat.

Es würde an einer Gränze fehlen , und die Bestimmung auf jeden Vertrag an¬

gewendet werden müssen , den eine ftandesherrliche Familie , gleichviel mit wem , abge¬
schlossen hat.

Daß dies nicht beabsichtigt seyn könne , leuchtet von selbst in die Augen . Es
können daher nur die Hausverträge der Standesherrn gemeint seyn , Verträge , welche die

standesherrlichen Häuser über ihre Güter und Familienverhältniffe abgeschlossen haben.

Dieses kann um so weniger zweifelhaft seyn , da durch jene Bestimmungen nur
Rechte für die Standesherrn , keineswegs für dritte Personen bewilligt werden.

Man kann die allegirten Bestimmungen daher auf den Vertrag vom 28sten Fe¬
bruar 1726 nicht anwenden , da dieser keinen Hausvertrag der standesherrlichen Fürstlich
Kaunitzschen Familie , vielmehr einen Vergleich zweier ganz verschiedener Häuser
über einen streitigen Erbansall enthält.

Es fehlt sowohl in subjecü ^ a^s Assttw ^ RiyLjAt an den Voraussetzungen der

oft gedachten Bestimmungen und Mosolche dalssbUauf keine Weise anwendbar , da die
Fürstlichen Häuser Kaunitz und Lichtenstein nie Eine Familie gebildet haben,
und letzteres , welches seine Unmittelbarkeit erhalten hat , am allerwenigsten als ein Glied
der standesherrlichen Fürstlich Kaunitzschen Familie angesehen werden kann.
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8 . 26.

Die Appellanten haben ferner eingewendet , der Vergleich vom 28sten Februar
1726 enthalte einen onerösen Erbvertrag , welcher durch die Westfälischen Gesetze nicht auf¬
gehoben sey. Aber auch diese Einrede ist von jeglichem Rechtsgrunde entblößt.

Das Recht , welches die Klager auf Rietberg behaupten , gründet sich lediglich
auf die Lehnssuccession . Durch den Vergleich vom 28sten Februar 1726 wurde die Ord¬

nung festgesetzt,,nach welcher in das Lehn succedirt werden sollte . Die Natur und die

Eigenschaft des Rechts selbst ward dadurch nicht geändert . Es war und '
blieb ein sich auf

die Belehnung gründendes agnatisches Successionsrecht , welches durch den Artikel 3 , des

Gesetzes vom 28sten März 1809 aufgehoben ist.

Will man aber auch annehmen , daß durch die Bestimmung des Z . 2 , des Ver¬

gleichs , durch welche festgesetzt wurde:

daß nach Erlöschung des Fürstlich Kaunitzschen Hauses derjenige
des Lichtensteinschen Hauses , dem das Nachfolgerecht vermöge der

in dem Fürstlich Lichtensteinschen Hause errichteten Primogenitur

gebühren wird , in den Genuß und die Be¬

herrschung der Grafschaft Rietberg eintreten solle,

ein anderes Rechtsverhältniß entstanden sey , so würde man solches doch nur unter den

Begriff einer fideicommissarischen Substitution subsumiren können . Es würde solches da¬

her durch den Art . 896 des Ldcie erloschen seyn. Darüber , ob dieses Ge¬

setz nur die künftige Errichtung der Fideicommiffe verbiete , oder auch die schon bestehen¬
den vernichte , kann in den zum Königreiche Westphalen gehörig gewesenen Gebieten kein
Streit seyn , da das gedachte Gesetz durch das vom Könige genehmigte und als Gesetz
publicirte Staats - Raths - Gutachten vom 9ten Januar 1808 authentisch dahin interpre-
tirt ist , daß auch die schon bestehenden Fideicommiffe aufgehoben seyn.

Der Unterschied , welchen die Kläger zwischen Fideicommiß und Stammgut ma¬
chen , ist ganz unerheblich , da auch die Succession in Stammgüter auf der Voraussetzung
eines stillschweigend errichteten Fideicommisses beruhet , folglich auch denjenigen Regeln
unterworfen ist , welche für Fideicommiffe gelten.
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Eben so ungegründet ist die Behauptung der Appellanten , daß das im Artikel 896

enthaltene Verbot sich aus Erbverträge nicht erstrecke. Das Verbot der Substitution ist

ganz allgemein , mag die Substitution durch Vertrag oder letztwillige Verordnung einge-

sührt seyn . Der Grund des Gesetzes tritt bei beiden in gleichem Maaße ein , und man

ist daher nicht berechtigt , da zu unterscheiden , wo das Gesetz ganz allgemein verfügt hat.

8 - 27.

Endlich behaupten die Appellanten:

daß das Successionsrecht , welches zwischen den streitenden Theilen bestan¬

den habe , nach Promulgation der allegirten Verordnungen von den Inter¬

essenten von Neuem vertragsmäßig wieder anerkannt und festgesetzt wor¬

den sey.

Dieses konnte aber gültiger Weise gar nicht geschehen. Denn nach den Vorschriften des

<7oc/e welcher bis zum 5ten Januar 1815 in Rietberg als Gesetz galt,

war ein solcher Vertrag zu Folge der Art . 896 , 1130 , 1172 , 1389 und 1600 null

und nichtig.

Aber auch späterhin bedurfte es hierzu nach dem Art . 14 der Bundes - Acte und

nach dem tz . 21 . der Instruction vom 30sten May 1820 der Königlichen Genehmigung.

So lange diese nicht erfolgt ist , kann der Richter diesem angeblich neu errichteten Ver¬

trage keine Wirksamkeit beilegen . Es muß zwar überhaupt bestritten werden , daß die

Allerhöchste Kabinetsordre vom ' 14ten July 1828 das gesetzlich nothwendige Erforderniß

der Königlichen Genehmigung überflüssig machen könne . Allein da die gedachte Kabinets¬

ordre die Königliche Genehmigung rücksichtlich des Vergleichs vom 28sten Februar 1726

bis nach rechtskräftig entschiedener Sache suspendirt , so kann dieselbe auf den gegenseits

behaupteten neuen Vertrag in keinem Falle erstreckt , dieser daher nach Vorschrift des

§ . 21 . des Gesetzes vom 30sten May 1820 schon wegen der ermangelnden König !. Ge¬

nehmigung nicht berücksichtigt werden.

Die Behauptung der Appellanten ist aber auch factisch ungegründet.

Es ist bekannt , daß der Kurfürst von Hessen nach der Besitznahme seiner Lande

weder die Westfälische Regierung selbst , noch irgend eine ihrer Verfügungen anerkennen
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wollte. Er annullirte die Acte derselben , als wenn sie nicht existirt hätte . Demgemäß
erklärte er durch die Verordnung vom 18ten Januar 1814 alle inzwischen wegen Allo-

disicirung der Lehen gemachten Einrichtungen sür nichtig , und forderte die ehemaligen
Vasallen auf , ihre Lehen in Ansehung welcher ein Veränderungsfall eingetreten war , bin¬
nen 6 Monaten zu muthen.

Der Appellat fan / sich damals noch in voller Ungewißheit über den künftigen
. politischen Zustand Deutschlands . Die Handlungsweise des Kurfürsten von Hessen , und

die erwähnte Aufforderung desselben mußten es ihm bei der darin liegenden Zusicherung
des frühem Zustands der Dinge , wie vielen andern Reichsfürsten , als wahrscheinlich er¬
scheinen lassen , daß der alte Zustand des deutschen Reichs und hiermit die Unmittelbarkeit
der GrafschaftRietberg wieder hergestellt werden würde . Nicht also , wie die Appel¬
lanten behaupten , aus eigner Bewegung , sondern in Folge jener Aufforderung und um

für alle Fälle seine Rechte zu conserviren , fand sich Appellat veranlaßt, die Lehnserneue¬
rung für Rietberg als eine reichsunmittelbare Grafschaft nachzusuchen.

Er erhielt unter dem 14ten März 1814 den Muthschein , und ließ bald darauf
den Lehnsact vollziehen . Daß der Appellat hierbei jedoch nur unter der Voraussetzung
gehandelt , es werde der alte Zustand des deutschen Reichs völlig wieder hergestellt wer¬
den , und daß er mit Rietberg nur als einem reichsunmittelbaren Lande belehnt seyn
wollte , beweiset sowohl sein Lehnserneuerungsgesuch, als die dem Regierungsrath von
Wille ertheilte Vollmacht.

Die Belehnung muß daher wirkungslos bleiben , weil der Fall , für welchen der

Appellat solche nachgesucht und den Regierungsrath v. Wille zum Empfange des

Lehns bevollmächtigt hat , nicht eingetreten ist.

Da ferner Verträge nur unter den contrahirenden Partheien gelten , dritten Per¬
sonen aber so wenig Rechte als Pflichten geben , so können die Appellanten sich auf das,
was zwischen dem Kurfürsten von Hessen und dem Appellaten verhandelt ist , schon um

deshalb nicht beziehen.

Die Appellanten behaupten zwar , daß sie das ihnen aus jener Belehnung er¬

wachsene Recht acceptirt hätten . Allein diese Behauptung ist durchaus unwahr.
- 29
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Der Appellat benachrichtigte die Appellanten am 21sten April 1814 von dem

gethanen Schritte mit den Worten:

daß er die alten Lehnsverhältnisse seiner reichsunmittelbaren Grafschaft
Ri etberg wieder in das alte Gleis gebracht habe , und daß er ihnen
überlasse , ihrer Seits die sachdienlichen Schritte in der Sache zu thun.

Zn diesem Benachrichtigungsschreiben ist aber kein Antrag an den Fürsten von Lich¬

tenstein enthalten , und dieser noch weniger von den Letzteren acceptirt , da viel¬

mehr der Fürst von Lichtenstein in seinem Erwiederungsschreiben vom 25sten April
1814 bloß für die Mittheilung dankte , und dem Appellaten anzeigte , daß er keine

Schritte zu machen habe.

War das Successionsrecht der Appellanten aber , wie oben gezeigt ist , durch die

Westfälischen Gesetze erloschen , so konnte solches nur durch einen neuen Vertrag wieder

hergestellt werden . Eine Schenkung , als welche sich dieser Vertrag von Seiten des

Fürsten von Kaunitz darstellen würde , laßt sich nie vermachen . Es würde daher eines

ganz ausdrücklichen , in der für Schenkungen und Successionsverträge gesetzlich erforderli¬

chen Form abgeschlossenen Vertrags bedurft haben , wenn das erloschene Successionsrecht
wieder eintreten sollte . Aber selbst dann , wenn ein solcher Vertrag geschlossen wäre,
würde solcher nach den allegirten Vorschriften des damals annoch geltenden (7ocks

/ eon null und nichtig seyn , auch wegen der ermangelnden Königlichen Bestätigung vom

Richter nicht berücksichtigt werden können.

§ . 28.

Die Einreden , aus welchen die Appellanten die Allodialqualität der Grafschaft

Rietberg bestreiten , sind demnach sämmtlich unhaltbar , so daß die Bestätigung des

Erkenntnisses erster Instanz einem gegründeten Zweifel nicht unterliegen kann . Es bteibt

nur noch zu bemerken übrig , daß die Appellanten , ganz abgesehen von den Folgen der

Westphälischen Gesetzgebung , selbst nach dem Inhalte des Vergleichs vom 28sten Februar
1726 kein Recht zur Succession in die Grafschaft Rietberg haben . Denn es sollte
der gedachte Vergleich , wie die Art . 4 , 5 und 7 desselben ergeben , nur dann in Wirk¬

samkeit treten , wenn der Hessische Consens und die §r>/rr^ « /r 6<2 erfolgen
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würde . Nun ist aber der Consens zu dem Vergleiche von dem Lehnsherrn , wie der

Lehnbrief vom 19ten April 1806 ergiebt , keineswegs unbedingt , sondern nur:

soviel derselbe die Rietbergsche Lehnsgerechtsame der Frau Gräfinn von

Kaunitz und deren Descendenz , nach deren männlichen Stamms - Abgänge
aber die gleichmäßige Lehnsfolge der Herrn von Lichtenstein mit ewiger

Ausschließung der Gräflich Kaunitzischen Erben angehe.

Es sind mithin nicht -alle Clauseln des Vergleichs bestätigt , mehrere Bedingun¬

gen desselben vielmehr ausdrücklich verworfen.

Dahin gehört , daß die Consirmation , der Bestimmung des Art . L . des Vergleichs

entgegen , die Fürstlich Kaunitzschen weiblichen Erben für ewige Zeiten von der Suc-

cefsion ausschließt , da eine solche Ausschließung in dem Vergleiche doch nicht verabredet,

vielmehr festgesetzt war , daß wenn der Fürstlich Lichtensteinsche Mannsstamm erlöschen

möchte , die weibliche Kaunitzsche Descendenz zur Succession gelangen sollte.

Der Vergleich schließt die weiblichen Kaunitzschen Töchter ferner für den Fall,

daß das Lichtensteinsche Haus zur Succession gelangte und demnächst gartzlich , so¬

wohl im Manns - als Weiberstamme erlosch , von der Succession in die Grafschaft Ri et¬

il erg nicht aus.

Die Consirmation des Vergleichs erfolgte aber nur unter der Bedingung , daß
die Kaunitzschen weiblichen Nachkommen für ewige Zeiten von der Succession aus¬

geschlossen werden sollten . Der Vergleich ist daher nicht zur Perfection gekommen , weil

die Bestätigung des Lehnsherrn Vorbehalten war , und nur eine bedingte , die Rechte eines

Contrahenten benachtheiligende Bestätigung erfolgt ist.

Noch erheblicher ist es , daß der Lehnsherr den Fürsten von Lichtenstein
keine Mitbelehnung , vielmehr nur eine Eventualbelehnung ea - ertheilt hat.

Die Wirkungen einer Mit - und einer Eventualbelehnung sind wesentlich verschieden.

Der §. 7 , des Vergleichs bestimmt aber ausdrücklich , daß wenn der Hessische

Consens und die Simultaninvestitur nicht erfolgen werde , die den Fürsten von

Kaunitz bewilligte Concession zur Succession in die Herrschaft Steinitz nicht ein-

treten ..sollte.
29 *



228

So wie die Appellanten sich daher für den Fall , wenn der Lichtensteinsche

Mannsstamm vor dem Fürstlich Kaunitz schm Mannsstamme erlöschen möchte , darauf

zu berufen berechtigt seyn würden , daß die Simultaninvestitur nicht erfolgt sey , eben so

ist der Appellat befugt , sich auf die Nichtertheilnng einer unbedingten Consirmation und

der Simultaninvestitur zu beziehen.

Daß übrigens nur eine Eventualbelehnung ertheilt sey , ergiebt nicht allein die

Hessische Consirmation , sondern auch der Lehnbrief vom 19ten April 1806.

Es wird daher auch nicht erforderlich seyn , dieses / ac/um zur Instruktion

zu ziehen.

/ n wentrL ??? wird hierauf aber ausdrücklich angetragen , und zum Beweise

des / « etr .-

daß nur eine Eventualbelehnung ertheilt sey,

- auf die obengedachten Beweise Bezug genommen , von den Appellanten aber zugleich die

Edition derjenigen Lehnbriefe gefordert , welche ihnen seit 1726 ertheilt sind.

§ . 29.

Der Umstand , daß die Appellanten nur eine Eventualbelehnung erhalten haben,

ist noch in einer andern Beziehung von großer Erheblichkeit , da durch die erfolgte Allo-

dification der Lehen nach klarer Vorschrift des A . L . R . 7 . 18 . § . 655 . alle Anwart¬

schaften und Eventualbelehnungen erloschen sind.

Da der Anspruch der Appellanten sich mithin in jeder Hinsicht , als unbegründet

darstellt , so erscheint der Antrag völlig gerechtfertigt:

das Erkenntniß erster Instanz zu bestätigen , und die Appellanten in alle

Kosten zu verurtheilen.

Paderborn den Isten December 1829.

Man t e ll H . Juftizkommissair.
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Durchlauchtigster Fürst!

(§ w . Durchlaucht haben sich in Beziehung auf die Ihnen bekannt gewordenen Anträge

des Herrn Fürsten von Lichtenstein mit einem Widerspruche gegen die Bewilligung

derselben an Seine Majestät den König gewendet , und das Unterzeichnete Staats - Mini¬

sterium hat in Folge dessen , den Allerhöchsten Befehl erhalten , Ew . Durchlaucht zu

benachrichtigen , daß Seine . Majestät in keiner Art auf den
'
Rechtsstreit über die Graf¬

schaft Ri et b er g einzuwürken gemeint sind , vielmehr denselben der richterlichen Cognition

und Entscheidung überlassen . Die Landesherrliche Bestätigung des Vertrags vom

28sten Februar 1726 ist bis zur judicatmäßigen Bestimmung über die Successions - An¬

sprüche des Fürstlich von Lichtensteinschen Hauses ausgesetzt worden , wobei sich jedoch

von selbst versteht , daß der Mangel der Consirmation bei der richterlichen Entscheidung

zum Nachtheil der Herrn Fürsten von Lichtenstein nicht berücksichtigt werden könne,

welches der mit Unterzeichnete Justiz - Minister auf Seiner Majestät Befehl dem Ober¬

landesgerichte zu Paderborn eröffnet hat.

Berlin den 29sten September 1828.

Königl . Staats - Ministerium.

An

Sr . Durchlaucht
Fürsten von

den Herrn
Kaünitz

in
- R i e t b c r g.
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